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1. Ausgangssituation und Zielsetzung 

In der Stadt Schirgiswalde-Kirschau (Ortsteil Schirgiswalde) ist eine neue Standortagglomeration aus einem 

EDEKA-Lebensmittelmarkt und einem ALDI-Lebensmitteldiscounter geplant. Die BBE Handelsberatung 

GmbH hat für dieses Vorhaben eine Auswirkungsanalyse mit Stand vom 23. Juni 2022 erstellt, infolge zwi-

schenzeitlicher Präzisierungen im Vorhaben wird diese Auswirkungsanalyse mit vorliegender Fassung aktu-

alisiert. Folgende Einzelhandelsnutzungen sind in der aktuellen Planung vorgesehen: 

■ Neuansiedlung Lebensmittel-Vollsortimenter EDEKA mit ca. 1.508 m² Verkaufsfläche 

■ zusätzliche Aufnahme eines Bäckereicafés mit ca. 120 m² Verkaufsfläche incl. Gastronomiefläche 

■ Verlagerung Lebensmitteldiscounter ALDI aus der Nachbarstadt Wilthen bei gleichzeitiger Verkaufs-

flächenerweiterung auf zukünftig ca. 952 m² Verkaufsfläche  

Zur Realisierung des Planvorhabens wird ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt, die Genehmigungsfä-

higkeit ist folglich im Sinne von § 30 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen. Die städ-

tebaulichen Zielvorstellungen aus dem Einzelhandelskonzept des grundzentralen Verbundes Oberland sind 

in diesem Kontext zu berücksichtigen. Der Projektstandort ist Teil des zentralen Versorgungsbereiches 

Ortskern Schirgiswalde. 

Die Analyse umfasst in diesem Kontext die Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung in Schirgis-

walde-Kirschau sowie die Einbindung des Vorhabens in das Einzelhandelskonzepts des Städte- und Ge-

meindeverbunds „Oberland“. Auf dieser Grundlage werden Einschätzungen zu den städtebaulichen Auswir-

kungen vorgenommen.  

Im Zuge der Analyse werden insbesondere folgende Fragestellungen thematisiert:  

■ Welche einzelhandelsrelevanten Rahmenbedingungen herrschen in der Gemeinde Schirgiswalde-

Kirschau vor (Soziodemographie, Arbeitsmarkt, Pendler, Erreichbarkeit etc.)? Welche angebots- und 

nachfrageseitigen Strukturdaten sind für den Einzelhandel von Bedeutung (Makrostandortanalyse)?  

■ Wie ist der Mikrostandort des Vorhabens unter städtebaulichen Aspekten zu bewerten?  

■ Welches Einzugsgebiet kann das Vorhaben erschließen?  

■ Wie ist das Vorhaben aus städtebaulicher und raumordnerischer Perspektive zu bewerten? Welche 

Auswirkungen ergeben sich für zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung?  

Die Aussagen vorliegender Analysen basieren auf den Unterlagen des Auftraggebers sowie einer aktuellen 

Vorort-Erhebung der relevanten Angebots- bzw. Wettbewerbssituation durch Besichtigung des Projektstan-

dortes und aller Wettbewerbsbetriebe im potenziellen Einzugsgebiet. Grundlage für die Berechnung der 

Nachfragesituation stellen die aktuellen Kaufkraftdaten von BBE!CIMA!MB-Research, die Verbrauchsausga-

ben des Instituts für Handelsforschung sowie aktuelle Einwohnerdaten der amtlichen Statistik dar.  
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2. Marktsituation im Lebensmitteleinzelhandel 

2.1. Entwicklungstrends 

Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird langfristig voraussichtlich abnehmen, die Menschen werden im-

mer älter und in immer kleineren Haushalten leben. Gleichzeitig nimmt die Disparität zwischen wachsenden 

Metropolregionen und strukturschwachen Räumen mit starken Bevölkerungsrückgängen zu. Insbesondere 

für die urbane Bevölkerung ändert sich dabei das Mobilitätsverhalten deutlich, da das motorisierte Individu-

alverkehrsmittel an Bedeutung verliert. Aus den demografischen Rahmenbedingungen und der zunehmen-

den Digitalisierung ergeben sich zudem geänderte Anforderungen, nicht zuletzt an den Lebensmitteleinzel-

handel.  

Die Trends im Lebensmitteleinzelhandel führen daher u. a. zu mehr Convenience-Produkten, zu einer zu-

nehmenden Kombination von Gastronomie und Handel, zu mehr Services wie Kartenzahlung und Liefer-

dienst. Im Wettbewerb um die Verbraucher werden auch die Trendthemen Regionalität, artgerechte Tierhal-

tung, vegane / vegetarische Ernährung, Vermeidung von Verpackungen, aber auch Eventmarketing, gastro-

nomische Angebote oder soziales Engagement zunehmend aufgegriffen.  

Dabei steigt das nahversorgungsbezogene Ausgabenbudget der Deutschen seit Jahren an. Von den jährli-

chen Einzelhandelsausgaben in Deutschland von ca. 606,3 Mrd. € entfallen aktuell ca. 43% auf die „Fast Mo-

ving Consumer Goods“ (FMCG - Konsumgüter des alltäglichen Bedarfs des Food- und Nearfoodsegmentes, 

ca. 262,2 Mrd. €).1 

Abbildung 1: Entwicklung der Verkaufsflächen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland  

 
Quelle: EHI Handelsdaten aktuell 2023, BBE-Darstellung 2023 

 

Auf der Angebotsseite hat der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ebenfalls ein Wachstum zu ver-

zeichnen. Wie die Abbildung 1 illustriert, ist die Verkaufsfläche des Lebensmitteleinzelhandels in Deutsch-

 

1  Quellen: HDE-Zahlenspiegel 2022 und IfH-Brancheninformationssystem, Umsatz Einzelhandel im engeren Sinne und Umsatz der Waren-
gruppe FMCG jeweils für das Jahr 2022 
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land (ohne Spezialgeschäfte und nicht-organisierte Betriebe) von ca. 35,5 Mio. m² im Jahre 2015 auf ca. 

36,8 Mio. m² im Jahre 2022 angestiegen. Im statistischen Mittel steht jedem Bundesbürger somit eine Ver-

kaufsfläche von ca. 0,44 m² zur Verfügung, wobei tendenziell geringere Ausstattungswerte gleichermaßen 

in Großstädten wie in ländlichen Gebieten festzustellen sind. 

Besonders vom Flächenwachstum profitiert haben die Supermärkte (Supermärkte bis 2.500 m² Verkaufsflä-

che + 15,1%, große Supermärkte + 13,5%) und Discountmärkte (+ 5,6%), während insbesondere die SB-

Warenhäuser (- 21,3%) aber auch die sonstigen, überwiegend kleinteiligen Betriebsformen (- 7,7%) Ver-

kaufsflächen verloren haben. 

2.2. Distributionsstrukturen 

Der Lebensmitteleinzelhandel wird wesentlich durch die Betriebstypen des Lebensmittelsupermarktes und  

Lebensmitteldiscountmarktes geprägt. So stehen in Deutschland 15.972 Discounter mit einer durchschnittli-

chen Verkaufsfläche von ca. 830 m² den 12.159 Supermärkten mit durchschnittlich ca. 1.350 m² Verkaufs-

fläche gegenüber.2 In den letzten Jahren konnten Supermärkte ihren Marktanteil auch zu Lasten der Disco-

unter steigern. 

Der Marktanteil der SB-Warenhäuser ist seit vielen Jahren – trotz Umstrukturierungen (u. a. mehr Lebens-

mittel, weniger Nonfood-Artikel) und Schaffung zusätzlicher Serviceangebote (u. a. Selbstbedienungskas-

sen, Abholstationen für online bestellte Waren) – rückläufig.  

Das Aussterben der kleinen Lebensmittelgeschäfte mit weniger als 400 m² Verkaufsfläche wird kaum aufzu-

halten sein, wenngleich vor allem in Hochfrequenzlagen kleinformatige Convenience-Geschäfte entstehen, 

die jedoch im Regelfall nicht für den Versorgungseinkauf aufgesucht werden. 

Abbildung 2: Entwicklung der Marktanteile im Lebensmittelhandel in Deutschland 

 

Quelle: EHI Handelsdaten aktuell 2023, BBE-Darstellung 2023 

 

  

 

2  vgl. EHI, Handelsdaten aktuell 2021, Stand: 2020 (inkl. große Supermärkte mit mehr als 2.500 m² Verkaufsfläche) 
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Discountmärkte und Supermärkte werden von rd. drei Vierteln der Kundschaft für den regelmäßigen Versor-

gungseinkauf (Wocheneinkauf / Bevorratung) aufgesucht, während nur rd. 40% hierfür ein SB-Warenhaus 

aufsuchen. Die Verbraucher präferieren den bequemen, wohnort- bzw. arbeitsortnahen Lebensmittel-Ein-

kauf, sodass sie ein umfassendes Angebot in jedem Betriebstyp des Lebensmittelhandels erwarten. Das 

steht jedoch nicht im Widerspruch zu einer abnehmenden Kundentreue, da der mobile Kunde nicht nur in 

seinem Wohnumfeld, sondern auch am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zwischen Wohn- und Arbeitsplatz 

bzw. in Verbindung mit anderen Erledigungen Lebensmittel/ Drogeriewaren einkauft. Andererseits ist die 

Kundschaft nicht nur auf eine Betriebsform fokussiert. So werden neben den Lebensmittelmärkten auch re-

gelmäßig andere Angebote wie Fachhandel, Wochenmarkt / Hof-Verkauf, Online-Handel oder Conve-

nience-Handel aufgesucht, ohne dass sich feste Einkaufshäufigkeiten ergeben. Die Verbraucher wechseln 

anlassbezogen, sie nutzen im Durchschnitt bis zu 4,5 Einkaufsstätten. 3 

Dabei steigen die Erwartungen und Anforderungen an den Lebensmittelhandel. Die wichtigsten Anforderun-

gen verschieben sich seit einigen Jahren in Richtung Erreichbarkeit und Convenience. Im Ranking der wich-

tigsten Leistungen aus Verbrauchersicht sind zu nennen: 4 

1. viele gut erreichbare Geschäfte in meiner Nähe, 

2. große Auswahl verschiedener Produkte, 

3. Produktangebot mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis, 

4. immer alles, was ich brauche an einem Ort.  

Dieser Bedeutungszuwachs des Faktors Wohnortnähe lässt sich auch daran ablesen, dass im Durchschnitt 

können die deutschen Verbraucher innerhalb von fünf Fahrminuten bereits 5 - 6 Geschäfte erreichen. Ange-

sichts der demografischen Rahmenbedingungen wird der Aspekt der Nähe zur Kundschaft bei der Standort-

wahl in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, sodass auch neue Filialkonzepte (z. B. klei-

nere Lebensmittelmärkte in hochverdichteten Siedlungsstrukturen) realisiert werden. 

Vor diesem Hintergrund haben die Supermärkte und die Discounter kontinuierlich ihr Angebot und ihr Er-

scheinungsbild geändert. Das Sortiment ist breiter und tiefer geworden, vor allem das Angebot frischer Wa-

ren wurde deutlich ausgebaut. Damit geht ein anhaltend steigender Verkaufsflächenbedarf einher. 

Um die notwendige Kompetenz hinsichtlich Sortiment und Service zu vermitteln, verfügen die Discounter 

der neuesten Generation über 1.200 bis 1.500 m² Verkaufsfläche, bei Supermärkten sind heute 1.500 - 

3.000 m² üblich. 

Die Neuaufstellung der Lebensmittelmärkte hat nicht nur zu einem größeren Flächenbedarf geführt, sondern 

auch zu einer Diversifizierung des Sortiments. Die Supermärkte setzen verstärkt auf Bio, Regionalität und 

Gesundheit, während die Discounter ihr Frische-, Marken- und Biowarenangebot ausgebaut haben. Das 

Trading-Up hat sich in Form wachsender Marktanteile und der Rückgewinnung jüngerer Konsumenten nie-

dergeschlagen. Der Markenkern der Supermärkte ist das umfassende Lebensmittelangebot mit Spezialitä-

ten und unterschiedlichen Angebotsniveaus in Verbindung mit Aufenthaltsqualität und Serviceangeboten.  

Die stärkere Qualitätsorientierung des Lebensmitteleinzelhandels hat dazu geführt, dass die Verbraucher 

auch im Discountmarkt eine ansprechende Aufenthaltsqualität und ausreichende Auswahl z. B. an Bio-, Fri-

sche- und Markenwaren erwarten. Für die Discountmärkte steht dabei nach wie vor der Preis im Mittelpunkt 

der Vermarktungsstrategie, da z. B. mit dem Ausbau des Angebotes von Markenartikeln wiederum der Preis 

zur Profilierung dient. Die Preiswürdigkeit des Angebotes lässt sich besonders gut mit Produkten dokumen-

tieren, die der Kunde als Markenprodukt schon aus dem Supermarkt kennt.  

  

 

3  vgl. HDE / IFH Handelsreport Lebensmittel Corona-Update 2020, Einkaufsportfolio 2020 

4  vgl. HDE / IFH Handelsreport Lebensmittel Corona-Update 2020, Abschnitt Hohe Anforderungen an den Lebensmittelhandel 
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2.3. Online-Einzelhandel mit Lebensmitteln 

Im Gegensatz zu der Onlineentwicklung im Nonfood-Handel weist der Lebensmittelbereich nur eine geringe 

Onlinebedeutung auf. Im Jahr 2022 lag der Onlineanteil mit Nahrungs- und Genussmitteln bei ca. 2,9% des 

Umsatzes, ein Anstieg war insbesondere in den Pandemiejahren 2020 und 2021 zu verzeichnen.  

Allerdings kann das Onlineangebot von „haltbaren Lebensmitteln“ z. T deutlich höhere Marktanteile erzielen 

(z. B. Wein/ Sekt: ca. 12,8%).5 

Abbildung 3: Onlineanteil Food / Nonfood am Einzelhandel 

 
Quelle: HDE-Online-Monitor 2021 - 2023, BBE-Darstellung 2023 

Hintergrund ist, dass bislang kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für den Onlinehandel mit Lebensmitteln 

existiert. Erprobt werden gleichermaßen die Lieferung an die Haustür der Kundschaft, Click & Collect oder 

Zustellung an verkehrsgünstig gelegene Abholstationen. Die Zustellung von Lebensmitteln ist jedoch zeit- 

und kostenaufwendig, sodass für die nahe Zukunft nur dann mit einem Durchbruch des Onlinehandels mit 

Lebensmitteln gerechnet werden kann, wenn eine betriebswirtschaftliche Lösung der Zustellung gefunden 

werden kann. 

Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel ist wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Grundversorgung der 

Bevölkerung, eine differenzierte und gut erreichbare Nahversorgung ist wichtig für die Lebens- und Wohn-

qualität. Dabei messen die Verbraucher auch der Angebotsvielfalt eine hohe Bedeutung bei. Im Ergebnis 

erreicht der Onlinehandel (noch) keine ausreichende Rentabilität, da der stationäre Lebensmitteleinzelhan-

del in Deutschland hinsichtlich des Preises, der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit hohe Wettbewerbsvorteile 

aufweist. Gleichzeitig entfalten die Digitalisierung und der Onlinehandel jedoch wesentliche Auswirkungen 

auf die Filialkonzepte und die Standortwahl des stationären Lebensmitteleinzelhandels. Dabei steht die 

Nähe zur Kundschaft bei Angebot, Service, Standortwahl im Vordergrund. 

 

 

5  vgl. HDE-Online-Monitor 2023 
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3. Projektplanung und Projektdaten 

Am Standort Sauerstraße 2 in der Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau ist auf der bestehenden Brachfläche 

nördlich des Gebäudes mit der Hausnummer 2 die Ansiedlung eines EDEKA-Vollsortimenters und eines 

ALDI-Lebensmitteldiscounters geplant. Bezogen auf die Angebotsstrukturen im grundzentralen Verbund 

„Oberland“ (vgl. nachfolgenden Abschnitt 4) entspricht der Vollsortimenter einer Neuansiedlung, der Le-

bensmitteldiscounter jedoch einer Verlagerung vom bisherigen Bestandsstandort in Wilthen. Für den 

EDEKA-Markt ist eine Verkaufsfläche von ca. 1.508 m²6 und für den ALDI-Markt von 952 m² (aktuell rd. 

650 m² Verkaufsfläche) vorgesehen. Zusätzlich soll ein Bäckereicafé mit ca. 116 m² Verkaufs- und Gastro-

nomiefläche eingebunden werden, den Schwerpunkt bilden die Sitzplätze im Gastrobereich, der Ver-

kaufstresen / Verkaufsbereich wird 20 m² nicht übersteigen.  

Einen Überblick zum Vorhaben gibt der nachstehende Lageplan.  

Abbildung 4: Lageplan Einzelhandelsansiedlung Sauerstraße 2 in Schirgiswalde-Kirschau 

  

Quelle: bauplancept ingenieure GmbH, Entwurfsplanung, Stand: 18.09.2023  

 

6  Gegenüber dem Arbeitsstand zur Auswirkungsanalyse vom 23. Juni 2022 ergibt sich eine Flächenerweiterung um 108 m², zurückzu-
führen im Wesentlichen auf eine Neuplanung des Eingangsbereiches und der Angliederung einer Abgabestelle für Click & Collect. 
Die aktuelle Verkaufsflächenstruktur des EDEKA-Marktes umfasst: Verkaufsraum 1.317,46 m², Bedientheke 33,11 m², Click & Coll-
ect 25,10 m², Windfang 119,72 m², Kaltlager (Außenverkauf) 12,45 m². 
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Insgesamt weist das Projektvorhaben in Schirgiswalde-Kirschau damit eine Verkaufsfläche von 2.576 m² 

auf. Gegenüber der aktuellen Situation erhöht sich die Verkaufsfläche im grundzentralen Verbund um 

1.926 m².  

Ein weiteres, im Projektareal bestehende Haus, welches unter Denkmalschutz steht, soll teilweise abgeris-

sen und saniert und mit ergänzenden Nutzungen (kein Handel) aufgewertet werden.  

Die nachstehenden Fotoaufnahmen zeigen die aktuelle Situation am Projektstandort: 

Abbildung 5: Fotoaufnahmen des Projektstandortes mit Gebäude Sauerstraße 2 in Schirgiswalde-

Kirschau 

  

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

 

Nach Angaben der Projektträger soll das Angebotskonzept beider Lebensmittelmärkte vorrangig auf Le-

bensmittel sowie die Nonfood I-Artikel Drogeriewaren und Tiernahrung ausgerichtet sein, weshalb der Anteil 

an Nonfood II-Artikeln unterhalb jeweils von 10% der Verkaufsfläche liegen wird.7 In Verbindung mit der 

Größendimensionierung ist von einer Ausrichtung auf die unmittelbare Nahversorgung von Schirgiswalde-

Kirschau auszugehen, eine diesbezügliche Bewertung erfolgt im weiteren Gutachten. 

Der Projektstandort wird über zwei Zu- und Abfahrten von der Sauerstraße erschlossen, 171 Stellplätze sind 

zwischen den beiden Lebensmittelmärkten geplant.  

Zusammenfassend sind folgende Aspekte für die städtebauliche Bewertung des Projektvorhabens maßgeb-

lich: 

■ Umsatzbindung und -herkunft des Projektvorhabens, 

■ absatzwirtschaftliche Auswirkungen der Umsatzbindung sowie resultierende Marktstellung nach An-

siedlung der Märkte, 

■ Bewertung städtebaulicher Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sowie auf die weiteren 

Nahversorgungsstrukturen in Schirgiswalde-Kirsch sowie in den umliegenden Gemeinden, 

■ Einbindung des Vorhabens in das Einzelhandelskonzepts des grundzentralen Verbunds „Oberland“. 

  

 

7  Nonfood I-Sortimente umfassen Drogeriewaren und Heimtierbedarf, insbesondere Tiernahrung. Unter die Nonfood II-Waren fallen in Lebens-
mittelmärkten alle Produkte, die keine Lebensmittel (Food-Waren) und auch nicht nahversorgungsrelevant (Nonfood I-Waren) sind. Unter 
Nonfood II-Waren fallen somit u.a. Haus- und Heimtextilien, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, die in wöchentlich wechselnden Aktionen ange-
boten werden. Die angebotenen Waren sind dabei im Gegensatz zum Fachhandel dem Discountbereich zuzuordnen 
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4. Makrostandort Schirgiswalde-Kirschau 

Im Folgenden werden einzelhandelsrelevante Rahmendaten dargestellt, die zur Beurteilung des Vorhabens 

notwendig sind. Dazu zählen soziodemographische sowie nachfrage- und angebotsseitige Strukturdaten 

von Schirgiswalde-Kirschau.  

 

Regionale Lage, Siedlungsstruktur und Erreichbarkeit  

Schirgiswalde-Kirschau liegt 11 km südlich des Oberzentrums Bautzen, lediglich getrennt durch die zwi-

schengelagerte Gemeinde Großpostwitz. Die weiteren angrenzenden Gemeinden sind Cunewalde, Oppach 

und Steinigtwolmsdorf sowie die Städte Wilthen und Sohland an der Spree. Landschaftlich liegt Schirgis-

walde-Kirschau im Lausitzer Bergland, welches in der Oberlausitz verortet ist.  

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau ist mit 6.084 Einwohnern8 nach Sohland an der Spree mit 6.501 Einwoh-

nern die zweitgrößte Stadt des grundzentralen Verbundes „Oberland“ im Landkreis Bautzen. Die aktuelle 

Stadt ging aus der Zusammenlegung der Stadt Schirgiswalde mit den Gemeinden Kirschau und Crostau im 

Jahre 2011 hervor. 

Schirgiswalde-Kirschau gliedert sich in die vier Stadtteile Crostau, Rodewitz/Spree, Kirschau und Schirgis-

walde. Diese wiederum setzen sich aus den insgesamt 12 Ortsteilen Callenberg, Carlsberg, Crostau, Hal-

bendorf/Geb., Wurbis, Bederwitz, Rodewitz/Spree, Sonnenberg, Kirschau, Kleinpostwitz, Schirgiswalde, 

Neuschirgiswalde zusammen. 

Im Osten des Stadtgebietes ist die Bundesstraße B96 verortet, welche aus den Kernorten Schirgiswalde 

und Kirschau über die Schirgiswalder und Kirschauer Straße erreichbar ist. Die Hauptverkehrsachse in 

Nord-Süd-Richtung führt von Sohland an der Spree kommend nach Großpostwitz zur B96. Im Stadtteil Kir-

schau zweigt eine weitere Verkehrsachse in westlicher Richtung nach Wilthen ab.  

Mit dem Bahnhof „Schirgiswalde-Kirschau“ gibt es einen Anschluss an das Schienennetz, welcher im Orts-

teil Schirgiswalde angesiedelt ist. Durch die Regionalbahnlinie RB61 ist im Zwei-Stunden-Takt ein An-

schluss nach Zittau beziehungsweise Dresden gegeben. Dabei ist Dresden in rd. 70 Minuten und Zittau in 

rd. 50 Minuten erreichbar. 

Es existieren innerhalb der Gemeindegrenzen mehrere Bushaltepunkte. Diese werden von den Linien 511, 

514, 722, 726, 728, 730, und 744 des ZVON (Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschle-

sien GmbH) angefahren und verbinden Schirgiswalde-Kirschau in westlicher, nördlicher und östlicher Rich-

tung mit dem Umland sowie die Ortsteile untereinander. 

 

Landesplanerische Einstufung und zentralörtliche Funktionen der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau wird gemäß der ersten Fortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-

Niederschlesien als Grundzentrum im grundzentralen Verbund „Oberland“ eingeordnet.9 Zum grundzentra-

len Verbund gehören zusätzlich die umliegenden Städte und Gemeinden Neukirch/Lausitz, Sohland an der 

Spree und Wilthen. Teil des Verflechtungsbereichs des grundzentralen Verbunds sind weiterhin die Ge-

meinden Steinigtwolmsdorf sowie anteilig Oppach und Schmölln-Putzkau. (siehe Karte 1). Im gesamten 

Verflechtungsbereich leben rd. 24.828 Einwohner (ohne Überschneidungsbereich Gemeinde Oppach und 

Schmölln-Putzkau).  

 

 

8  Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Stand: 31.12.2021 

9  Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien, erste Gesamtfortschreibung 2009, Z 2.1.8 
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Karte 1: Regionalplanerische Einstufung der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 

 

Quelle: Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien, Fassung gemäß Satzungsbeschluss vom 26. Januar 
2023, Karte Nahbereiche (Ausschnitt) 

 

„Zentrale Orte sind Gemeinden, die über leistungsfähige Versorgungs- und Siedlungskerne verfügen 

und die auf Grund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres Verflechtungsbereiches, ihrer Lage im 

Raum, ihrer Funktion und der Komplexität ihrer Ausstattung Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozia-

len und kulturellen Lebens im Freistaat Sachsen bilden. Sie übernehmen entsprechend ihrer Funktion 

und Einstufung im zentralörtlichen System Aufgaben für die Gemeinden ihres Verflechtungsbereiches. 

Der Zentrale Ort wird dem Gebiet einer Gemeinde gleichgesetzt.“ 10 

„Grundzentren sind Städte und Gemeinden, die auf Grund ihrer Lage im Raum das Netz der höherran-

gigen Zentralen Orte ergänzen und die Kriterien für eine Festlegung gemäß Ziel 1.3.8 LEP 2013 erfül-

len. Verbünde von Grundzentren sind zwei oder mehrere Gemeinden, die auf Grund ihrer Nachbar-

schaftslage oder eines direkten baulichen Zusammenhanges sowie ihrer Funktionsteilung in Bezug auf 

die zentralörtliche Ausstattung gemeinsam die Funktion eines Grundzentrums ausüben. Sie haben ihre 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die der Erfüllung zentralörtlicher Funktionen dienen, 

insbesondere die Bauleitplanung, einvernehmlich aufeinander abzustimmen. Die funktionsteilige Zu-

sammenarbeit ist vertraglich zu regeln (vgl. Ziel 1.3.5 LEP 2013).“11 

  

 

10 Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien (2019, Hrsg.): Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans für die Pla-
nungsregion Oberlausitz-Niederschlesien, S. 11 

11 ebd. 
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Als Einzelhandelsstandort besitzt Schirgiswalde-Kirschau Versorgungsfunktionen für sich und zusammen 

mit den weiteren Städten im grundzentralen Verbund Bedeutung für den Nahbereich. An der im Rahmen 

des Einzelhandelskonzeptes des regionalen Verbunds ermittelten Zentralitätskennziffer von lediglich 40 wird 

sichtbar, dass Schirgiswalde-Kirschau nur bedingt die Kaufkraft vor Ort und für den Verflechtungsbereich 

binden kann. Im Saldo von Zu- und Abflüssen unterliegt der Einzelhandelsstandort Schirgiswalde-Kirschau 

einem signifikanten Kaufkraftabfluss in die umliegenden Grundzentren des Verbunds sowie nach Bautzen.12 

Ungeachtet dieses regionalen Spannungsfeldes besitzt die Stadt Schirgiswalde-Kirschau jedoch eigene um-

fassende Potenziale, die schließlich auch die zentralörtliche Funktion begründen. 

 

Soziodemographische Daten 

Die nachfolgenden Berechnungen im Gutachten basieren auf der aktuell verfügbaren Datenbasis des Sta-

tistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen. Gemäß dieser Grundlage leben zum Stichtag 31.12.2022 

insgesamt 6.057 Einwohner im Stadtgebiet Schirgiswalde-Kirschau. 

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung der Stadt Schirgiswalde-Kirschau (zum Gebietsstand 31.12.2022) 

 

 

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau verzeichnete in den vergangenen Jahren einen negativen Bevölkerungs-

entwicklungstrend (Datenbasis Zensus 2011). Im Jahr 2022 wohnten 644 Einwohner weniger in Schirgis-

walde-Kirschau als nach dem Zensus 2011. Dies entspricht einem Bevölkerungsrückgang um rd. 9,6% im 

Zeitraum 2011 bis 2022. 

 

12 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 87 

Einwohner-

entwicklung

Stadt 

Schirgiswalde-

Kirschau

Entwicklung 

zum Vorjahr

Landkreis 

Bautzen

Entwicklung 

zum Vorjahr
Land Sachsen

Entwicklung 

zum Vorjahr

abs. Index abs. Index abs. Index

31.12.2011 6.701 100,0% 313.618 100,0% 4.054.182 100,0%

31.12.2012 6.648 99,2% 310.898 99,1% 4.050.204 99,9%

31.12.2013 6.518 97,3% 308.350 98,3% 4.046.385 99,8%

31.12.2014 6.469 96,5% 306.570 97,8% 4.055.274 100,0%

31.12.2015 6.399 95,5% 306.273 97,7% 4.084.851 100,8%

31.12.2016 6.331 94,5% 304.691 97,2% 4.081.783 100,7%

31.12.2017 6.299 94,0% 302.634 96,5% 4.081.308 100,7%

31.12.2018 6.227 92,9% 300.880 95,9% 4.077.937 100,6%

31.12.2019 6.185 92,3% 299.758 95,6% 4.071.971 100,4%

31.12.2020 6.142 91,7% 298.010 95,0% 4.056.941 100,1%

31.12.2021 6.084 90,8% 296.290 94,5% 4.043.002 99,7%

31.12.2022 6.057 90,4% 297.711 94,9% 4.086.152 100,8%

Variante 1 5.580 83,3% 285.140 90,9% 4.034.430 99,5%

Variante 2 5.550 82,8% 283.360 91,1% 3.994.980 98,6%

Variante 3 5.520 82,4% 280.850 89,6% 3.936.290 97,1%

Prognose 2030

Quellen: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusergebnisse 

vom 9. Mai 2011 für die Jahre 2011 bis 2022 sow ie 8. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen 2022 

bis 2040, Statistik.sachsen.de
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Damit ordnet sich der Bevölkerungsrückgang von Schirgiswalde-Kirschau in die regionale Entwicklung des 

grundzentralen Verbunds ein (Neukirch/Lausitz -7,4%, Sohland an der Spree -7,4% und Wilthen -11,1%).13 

Im Landkreis Bautzen ging die Bevölkerung mit -5,1% in geringerem Maße als in Schirgiswalde-Kirschau 

zurück, da vor allem die Gemeinden im direkten Umfeld von Dresden eine stabile Einwohnerentwicklung 

aufweisen.  

Die amtliche Bevölkerungsvorausschätzung erwartet für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau auch in den kom-

menden Jahren eine weiter sinkende Tendenz. Grundlage dieser Aussage bildet die 8. Regionalisierte Be-

völkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2040 des Statistischen Landesamtes. Dieser Bevölke-

rungsprognose liegen drei Planungsvarianten mit differenzierten Annahmeszenarien zu Geburten, Lebens-

erwartung und Wanderungsgewinnen zugrunde. Diese markieren Grenzen eines Korridors, in dem sich die 

Bevölkerungszahl voraussichtlich entwickeln wird. Nachfolgende Tabelle enthält die Prognosedaten für 

2030.So wird eine Einwohnerzahl zwischen 5.520 und 5.580 prognostiziert. Dies würde in der Gesamtbe-

trachtung gegenüber dem aktuellen Stand einen Rückgang um maximal 537 Einwohnern, im günstigeren 

Fall um bis zu ca. 477 Einwohner bedeuten. 

 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung be-

stimmt. Diese Kennzahl spiegelt letztlich auch die Wirtschaftskraft einer Stadt oder Region wider. Die Kenn-

ziffer gibt unabhängig von der Größe der Stadt das verfügbare Netto-Einkommen pro Einwohner im Verhält-

nis zum Gesamt-Einkommen der Bundesrepublik (= 100) an, welches explizit für Ausgaben im Einzelhandel 

zur Verfügung steht. Die Berechnungsbasis der Kaufkraftkennziffern sind die Ergebnisse der amtlichen jähr-

lichen Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. In diese Kennziffer sind ebenfalls staatliche Transferleistungen 

wie Kindergeld, Wohngeld, Arbeitslosenunterstützung, BAföG, Renten etc. einbezogen. Private Ersparnisse 

in Form von Bankguthaben oder Wertpapierhaltung sowie der Verschuldungsgrad der Haushalte sind in die-

ser Einkommensberechnung nicht enthalten.  

Abbildung 6: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft im regionalen Vergleich 

 

 

13 Bevölkerungsstand zum 31.12.2022: Neukirch/Lausitz 4.770 Einwohner, Sohland an der Spree 6.552 Einwohner, Wilthen 4.827 Ein-
wohner 
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Für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau errechnet sich eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 90,1, die ein-

zelhandelsrelevanten Ausgaben liegen somit rd. 10 Indexpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, zugleich 

etwa auf dem Niveau des Landkreises Bautzen, aber leicht unter dem Durchschnitt des Freistaats Sachsen 

(91,4). Im direkten Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden hat Schirgiswalde-Kirschau je-

doch, mit Ausnahme von Großpostwitz, den höchsten Kaufkraftwert inne. 

 

Pendlersituation 

Eine für den Einzelhandel bedeutende Größe in einer Kommune stellen die Ein- und Auspendler dar. Da 

sich Beschäftigte tagsüber, vor allem aber auf dem Nachhauseweg am Abend, versorgen, kommt diese 

Kaufkraft teilweise auch dem Einzelhandel am Arbeitsort zu Gute. Dies betrifft verstärkt den nahversor-

gungsrelevanten Einzelhandel. Vor allem Einzelhandelsbetriebe mit längeren Öffnungszeiten können dabei 

die Kaufkraft verstärkt vor Ort binden. Die tägliche Einpendlerzahl der Stadt Schirgiswalde-Kirschau beträgt 

991, demgegenüber sind aber 2.068 Auspendler zu konstatieren. Daraus errechnet sich ein negativer Pend-

lersaldo von -1.077.14   

Bei der Gegenüberstellung der Auspendlerzahl und den in der Gemeinde ansässigen, sozialversicherungs-

pflichtig angestellten Arbeitnehmern wird ersichtlich, dass mit rd. 82,9% ein großer Anteil der ansässigen 

Arbeitnehmer (2.494 Personen) aus dem Gemeindegebiet auspendelt.  

Diese Pendlersituation ist Ausdruck einer beschränkten Wirtschaftskraft sowie der Nähe zu umliegenden, 

zentralen Orten und lässt entsprechende, einzelhandelsrelevante Kaufkraftabflüsse erwarten. Diese sind 

auch in der vorliegenden Auswirkungsanalyse von Bedeutung. 

Die Pendlersituation zeigt noch einmal deutlich die intensive Verflechtung innerhalb des grundzentralen Ver-

bundes und darüber hinaus mit den umliegenden größeren Städten wie Bautzen, Bischofswerda, Löbau, 

Ebersbach-Neugersdorf und Zittau. Sie lässt differenzierte, einzelhandelsrelevante Kaufkraftströme erwar-

ten und stellt entsprechende Anforderungen an eine angemessene Eigenbindung in der Grundversorgung.  

 
Zielvorstellungen zur Standortsteuerung des Einzelhandels im grundzentralen Verbund 

Im grundzentralen Verbund „Oberland“ sind unter Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen sowie 

wirtschaftlicher und demographischer Rahmenbedingungen die Leitvorstellungen und Grundsätze der Ein-

zelhandels- und Zentrenentwicklung im verbundweiten Einzelhandelskonzept definiert. Im Rahmen des Ein-

zelhandelskonzeptes wurden die „Entwicklungsperspektiven der einzelnen Kommunen im Hinblick auf die 

jeweilige Ausstattung mit Einzelhandelsflächen ausgelotet. […] Überdies wurden die zentralen Versorgungs-

bereiche innerhalb der Kommunen identifiziert und räumlich abgegrenzt, um diese Standortlagen für groß-

flächige Einzelhandelsvorhaben zu legitimieren, und die einzelnen Sortimente hinsichtlich ihrer Zentrenrele-

vanz einzustufen.“15 Im Einzelhandelskonzept sind dementsprechend die folgenden vier zentralen Versor-

gungsbereiche definiert: 

■ Ortskern Wilthen 

■ Ortskern Neukirch/Lausitz 

■ Ortskern Sohland an der Spree 

■ Ortskern Schirgiswalde 

Der Projektstandort ist Teil des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Schirgiswalde. Der Stadtrat von 

Schirgiswalde-Kirschau beschloss dieses Konzept am 09.06.2022 als städtebauliches Entwicklungskonzept.  

In Abschnitt 8.3 wird näher auf die Vorgaben im Einzelhandelskonzept eingegangen.  

 

14  Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort, 30.06.2022, Bundesagentur für Arbeit 

15 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 87 
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Abbildung 7: Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Ortskern Schirgiswalde 

 

Quelle: Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentren-

konzept, S. 123 

 

Fazit zum Makrostandort Schirgiswalde-Kirschau: 

■ Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau ist als Grundzentrum Bestandteil des grundzentralen Städte- und 

Gemeindeverbundes „Oberland“ im Landkreis Bautzen. Damit hat Schirgiswalde-Kirschau Versor-

gungsfunktionen für sich und zusammen mit den weiteren Grundzentren für den Nahbereich.  

■ Seit dem Zensus 2011 ist die Bevölkerungsentwicklung in Schirgiswalde-Kirschau mit -9,6% rückläu-

fig. Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Sachsen sieht in allen Vari-

anten einen weiteren Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2030 voraus. 

■ Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau liegt mit 90,1 unter dem Bundesdurchschnitt sowie 

leicht unter dem Vergleichswert des Freistaates Sachsen, ist jedoch im regionalen Vergleich mit den 

Nachbarkommunen leicht überdurchschnittlich. 

■ Über 80% der ansässigen, sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten außerhalb der Ge-

meindegrenzen, entsprechende Kaufkraftabflüsse sind ohne attraktive Handelsangebote vor Ort zu 

erwarten. 

■ Die Einzelhandelszentralität von ca. 40 ist Ausdruck der Wechselwirkung mit den angrenzenden 

Grundzentren sowie den umliegenden größeren Städten, insbesondere Bautzen. Schirgiswalde-Kir-

schau kann nur begrenzt die Kaufkraft vor Ort binden. 16   

■ Das Einzelhandelskonzept des grundzentralen Verbunds strebt die prioritäre Entwicklung der zentra-

len Versorgungsbereiche an. Der Projektstandort ist Teil des zentralen Versorgungsbereichs Orts-

kern Schirgiswalde.  

  

 

16 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 87 
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5. Mikrostandortanalyse 

Neben der Analyse des Makrostandortes stellt die Mikrostandortanalyse den zweiten wichtigen Teil der 

Standortbewertung dar. Damit werden insbesondere die Aspekte der Lage und der verkehrlichen Erreich-

barkeit thematisiert. Der Mikrostandort ist insbesondere auch für die Abgrenzung des Einzugsgebietes von 

Relevanz. 

 

Lage des Projektgrundstücks und Nutzungsumfeld 

Der Projektstandort liegt im nordöstlichen Bereich des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Schirgis-

walde-Kirschau an der Sauerstraße. Das direkte Umfeld wird von heterogenen Nutzungen geprägt. Westlich 

befinden sich neben Wohngebäuden ein inhabergeführtes Fahrradgeschäft, eine Filiale der Kreissparkasse 

Bautzen, zwei kleinteilige Einzelhandelsunternehmen (Raumausstatter, Fachgeschäft für Kindermode) und 

eine Oberschule. Weiter westlich schließt sich der Bahnhof Schirgiswalde-Kirschau an. Während südlich die 

Pfarrkirche und der Marktplatz mit kleinteiligen Einzelhandels-, Dienstleistungs- sowie Gastronomienutzun-

gen prägend sind, befinden sich östlich ein Elektrofachgeschäft und Wohnbebauung. Nördlich des Projekt-

grundstückes fließt die Hauptspree.  

Karte 2: Lage des Projektstandortes an der Sauerstraße in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 
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Abbildung 8: Standortumfeld des Projektstandortes 

   

Fahrradgeschäft     Raumausstatter/Kindermoden-Ge-

schäft 

        Pfarrkirche 

   

Sparkasse    Niedermarkt/Markt Schirgiswalde          

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

 

Versorgungsfunktion und wohnortnahe Versorgung 

Die geplanten Lebensmittelmärkte sind Teil des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Schirgiswalde, 

wären zukünftig als deren wichtige Magnetanbieter einzuschätzen. Gemeinsam mit den weiteren Anbietern 

im zentralen Versorgungsbereich würden diese zunächst Versorgungsfunktionen für den Ortsteil Schirgis-

walde übernehmen. So gibt es derzeit noch keinen Lebensmittelmarkt im Ortsteil Schirgiswalde.  

Da in den weiteren Ortsteilen von Schirgiswalde-Kirschau lediglich der Discounter NETTO in nördlicher 

Ortsrandlage von Kirschau vorhanden ist, kann das Vorhaben zudem wohnortnahe Versorgungsfunktionen 

für die weiteren Ortsteile von Schirgiswalde-Kirschau übernehmen.  

Ein neuer moderner Vollsortimenter und ein neuer Lebensmitteldiscounter stellen insgesamt eine deutliche 

Qualitätssteigerung der Nahversorgung in Schirgiswalde-Kirschau dar.  

 

Verkehrliche Situation 

Der Standort verfügt über eine gute Verkehrsanbindung. So befindet sich der Bahnhof Schirgiswalde-Kir-

schau in fußläufiger Entfernung (rd. 500 m Entfernung). Des Weiteren existieren drei Bushaltestellen in ge-

ringer Distanz zum Projektstandort: Schirgiswalde Schule (rd. 300 m Entfernung), Schirgiswalde Bahnhof 

(rd. 450m Entfernung) und Schirgiswalde Markt (ebenfalls rd. 450 m Entfernung). 

Die Sauerstraße ist Teil der wichtigsten innerörtlichen Verkehrsachse der Stadt Schirgiswalde-Kirschau. Die 

171 geplanten Stellplätze werden die Erreichbarkeit absichern.  

Fußwege befinden sich an den umliegenden Straßen, so dass eine fußläufige Erreichbarkeit aus dem 

Umfeld sichergestellt ist.  
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Fazit zum Mikrostandort des Projektvorhabens Sauerstraße in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 

■ Der Standort liegt im nördlichen Teil des Ortskerns Schirgiswalde, ist Teil des zentralen Versor-

gungsbereiches.  

■ Das Standortumfeld zeichnet sich durch heterogene Nutzungen mit Einzelhandelsbetrieben, einer 

Kirche, einer Sparkasse, Wohnbebauung und einer Schule aus.  

■ Die verkehrliche Erreichbarkeit wird durch die Lage an der Verkehrsachse Sauerstraße, dem Bahn-

hof sowie mehreren Bushaltestellen sichergestellt.  

■ Der zentrale Versorgungsbereich Ortskern Schirgiswalde kann einschließlich des Planvorhabens zu-

künftig die wohnungsnahen Versorgungsfunktionen für den Ortsteil Schirgiswalde und weiterrei-

chende wohnortnahe Versorgungsfunktionen für die weiteren Ortsteile der Stadt Schirgiswalde-Kir-

schau wahrnehmen. Mit einem modernen Vollsortimenter und Discounter ist eine Qualifizierung des 

Nahversorgungsangebots in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau verbunden.  
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6. Wettbewerbssituation im Untersuchungsgebiet 

Die Analyse der Wettbewerbssituation im potenziellen Einzugsgebiet des Projektstandortes bezieht sich auf 

die projektrelevanten Anbieter, schließt also zum einen alle Lebensmittelmärkte ein, zum anderen alle weite-

ren Anbieter mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment in Schirgiswalde-Kirschau und in umliegenden 

Gemeinden ein (siehe Untersuchungsraum in Karte 3). Die aktuelle Erhebung des relevanten Einzelhandels-

besatzes erfolgte im Rahmen einer Ortsbesichtigung im Juni 2022.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Systemwettbewerber (= Lebensmitteldiscounter und Super-

märkte) sowie Betriebe, die ebenfalls das Ziel von Versorgungseinkäufen sind und somit eine größere Sorti-

mentsüberschneidung mit dem Vorhaben aufweisen, in einen intensiveren Wettbewerb mit dem Vorhaben 

treten, als Betriebe des Lebensmittelhandwerks oder Betriebe, die ein spezialisiertes Sortiment führen (z.B. 

Weinhändler, Obst- und Gemüsehändler). 

Karte 3: Übersicht Angebotsstrukturen im Untersuchungsgebiet 
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Die quantitative Analyse zum Einzelhandelsbesatz berücksichtigt sowohl die Wettbewerbsrelevanz der ein-

zelnen Betriebsformen als auch die Standortstrukturen im Untersuchungsgebiet als Basis einer nachfolgend 

standortspezifischen Bewertung potenzieller Auswirkungen durch das Vorhaben. 

Das Untersuchungsgebiet geht deutlich über ein zu erwartendes Einzugsgebiet einer zukünftigen Kund-

schaftsbindung hinaus, berücksichtigt im regionalen Umfeld alle derzeitigen Angebotsstandorte, mit denen 

potenzielle Wettbewerbsbeziehungen möglich sind. Dies betrifft alle umliegenden Gemeinden, der Untersu-

chungsraum ist zwangsläufig nicht deckungsgleich mit dem grundzentralen Verbund. Aufgrund der räumli-

chen Entfernung (mindestens 11 km zwischen Projektstandort und Neukirch/Lausitz) und der geographi-

schen Lage der Gemeinden sind keinerlei direkte Wettbewerbsbeziehungen mit der westlich im grundzent-

ralen Verbund gelegenen Gemeinde Neukirch/Lausitz17 zu erwarten. Innerhalb des grundzentralen Ver-

bunds steht Neukirch/Lausitz insbesondere mit Wilthen, nicht aber mit Schirgiswalde-Kirschau im Wettbe-

werb. Demgegenüber sind die Nachbargemeinden des grundzentralen Verbunds Cunewalde und Oppach in 

die Untersuchung einzubeziehen. 

Nachfolgende Tabellen kennzeichnen die wettbewerbsrelevanten Angebotsstrukturen innerhalb und im Um-

feld des Einzugsgebietes. Insgesamt sind im Untersuchungsraum 81 nahversorgungsrelevante Anbieter mit 

zusammen ca. 16.900 m² Verkaufsfläche zu berücksichtigen, diese erzielen einen Gesamtumsatz von ca. 

74,7 Mio. €. 

Wie Tabelle 2 verdeutlicht, sind die Supermärkte und Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von 

rd. 6.200 m² bzw. rd. 6.100 m² besonders wichtig für die Nahversorgung. Sie erzielen auf dieser Verkaufs-

fläche einen Umsatz von 25,9 Mio. € bzw. von 28,4 Mio. €. Die Lebensmittelhandwerksbetriebe, Getränke-

märkte und sonstige Lebensmittelgeschäfte weisen deutlich kleinere Verkaufsflächen und somit auch gerin-

gere Umsätze auf, haben jedoch eine wichtige ergänzende Versorgungsfunktion.  

Tabelle 2: Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum nach Betriebsformen  

 

 

In der folgenden Tabelle wird der quantitative Besatz nach Standorten betrachtet. Hieraus wird deutlich, 

dass in den umliegenden Gemeinden deutlich stärker ausgeprägte Angebotsstrukturen als in Schirgiswalde-

Kirschau mit weniger als 1.000 m² Verkaufsfläche vorhanden sind. So verfügen die nahversorgungsrelevan-

ten Anbieter in den Gemeinden Wilthen und Sohland an der Spree über mehr als 3.000 m² Verkaufsfläche 

 

17 Für die Angebotsstrukturen in Neukirch/Lausitz kann sich grundsätzlich sogar ein positiver Effekt aus dem Planvorhaben ableiten. 
Der im Februar 2022 eröffnete Lebensmitteldiscounter Lidl steht zweifellos im direkten Wettbewerb mit dem ALDI-Bestandsstandort 
in Wilthen, nicht jedoch mit dem Stadtgebiet Schirgiswalde-Kirschau. Die Wettbewerbswirkungen zu Lasten des ALDI in Wilthen 
nach der Lidl-Eröffnung haben sich zwischenzeitlich in den Angebotsstrukturen ausgewirkt. Eine Verlagerung des ALDI nach Schir-
giswalde-Kirschau löst diese direkten Wettbewerbsbeziehungen auf und verbessert damit sogar die regionale Marktstellung des Lidl 
im westlichen Teilbereich des grundzentralen Verbundes.  

Betriebsformen
Verkaufs-

fläche

Umsatz-

schätzung 

gesamt

darunter 

Lebensmittel

darunter 

Drogerie

darunter 

Heimtier-

bedarf

in m² in T€ in T€ in T€ in T€

Supermarkt 6.248 25.890 23.920 1.080 290

Discounter 6.058 28.380 25.100 1.760 340

Getränkemarkt 1.690 2.500 2.500

Lebensmittelfachgeschäft 225 750 690 60

Lebensmittelhandwerk 1.002 9.870 9.870

Sonstige 1.713 7.270 6.060 450 560

gesamt 16.936 74.660 68.140 3.290 1.250

Quelle: BBE-Erhebung 2022
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und erzielen einen Umsatz von über 16 Mio. €. Auch in Cunewalde und Oppach gibt es mehrere Standorte 

mit Lebensmittelmärkten.  

Tabelle 3: Angebotsstrukturen im Untersuchungsraum nach Standorten 

 

 

Die maßgebliche Wettbewerbssituation ist in Karte 3 und in den Tabellen 2 sowie 3 dargestellt. Im Folgen-

den wird näher auf die Wettbewerber im Untersuchungsraum eingegangen.  

Schirgiswalde-Kirschau: 

Gemäß regionalem Einzelhandelskonzept im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ verfügt die Stadt 

Schirgiswalde-Kirschau mit lediglich 40% über die geringste Einzelhandelszentralität der vier Gemeinden 

bei Sortimenten des kurzfristigen Bedarfsbereichs und auch hinsichtlich des Einzelhandels insgesamt.18 

Dies zeigt, dass die Kaufkraft bei den nahversorgungsrelevanten Sortimenten wie Lebensmitteln, Drogerie-

waren und Heimtierbedarfssortimenten nur in geringem Maße gebunden werden kann.  

 

18 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 87 

Standortstrukturen
Verkaufs-

fläche

Umsatz-

schätzung 

gesamt

darunter 

Lebensmittel

darunter 

Drogerie

darunter 

Heimtier-

bedarf

in m² in T€ in T€ in T€ in T€

Schirgiswalde, ZVB Ortskern 100 780 600 180

Kirschau, Standort NETTO 780 4.250 3.990 140 50

Wilthen, ZVB Ortskern Standort ALDI 650 3.900 3.340 160 40

Wilthen, ZVB Ortskern Standort EDEKA 1.800 8.650 8.350 40 80

Wilthen, ZVB Ortskern weitere Anbieter 195 660 410 80 170

Wilthen, Standort Netto Marken-Discount 840 3.720 3.420 190 40

Sohland a.d. Spree, ZVB Ortskern Standort EDEKA 1.658 7.970 7.260 450 80

Sohland a.d. Spree, ZVB Ortskern Standort Netto 823 3.770 3.190 360 40

Sohland a.d. Spree, Standort Penny 827 4.420 3.950 260 40

Cunewalde, Standort NETTO 780 3.430 2.980 210 30

Cunewalde, Standort Netto Marken-Discount 935 3.520 3.080 290 90

Cunewalde, Standort nahkauf 740 3.160 2.920 120 40

Oppach, Standort ALDI 693 3.080 2.690 160 30

Oppach, Standort EDEKA 1.030 4.230 3.710 360 40

Steinigtwolmsdorf, Standort nah und gut 680 3.200 3.090 50 30

Großpostwitz, Standort Netto Marken-Discount 800 3.490 3.130 250 50

Sonstige 3.605 12.430 12.030 170 220

gesamt 16.936 74.660 68.140 3.290 1.250

Quelle: BBE-Erhebung 2022
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Abbildung 9: Anbieter Schirgiswalde-Kirschau 

    

NETTO, Kirschau            Fleischerei Mildner, Markt   Nagerstore, Markt 

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

So gibt es in Schirgiswalde-Kirschau derzeit lediglich einen Lebensmittelmarkt mit dem NETTO-Discounter 

am nördlichen Ortsrand von Kirschau, der sich mit typischem Konzept präsentiert. Als einziger Lebensmit-

telmarkt in Schirgiswalde-Kirschau hat der Markt eine starke Marktstellung und wird insbesondere mit dem 

geplanten Lebensmitteldiscounter ALDI im Wettbewerb stehen.  

Im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Schirgiswalde gibt es aktuell einen Bäcker, einen Fleischer 

und ein Zoofachgeschäft bei den nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Die Anbieter mit spezialisiertem 

Sortiment sind zunächst als Ergänzung zum Planvorhaben im Ortskern zu bewerten.  

 

Wilthen: 

Die Stadt Wilthen erzielt laut des verbundweiten Einzelhandelskonzeptes Oberland eine Zentralität von 

108% im kurzfristigen Bedarfsbereich, so dass Kaufkraftzuflüsse aus anderen Gemeinden, insbesondere 

aus Schirgiswalde-Kirschau, generiert werden. Dies hängt wesentlich mit dem Angebot im zentralen Ver-

sorgungsbereich Ortskern Wilthen zusammen. Mit einem EDEKA-Vollsortimenter, dem zu verlagernden 

ALDI-Lebensmitteldiscounter, einem Zoofachhandel, einem Bäcker sowie einem Fleischer gibt es mehrere 

nahversorgungsrelevante Anbieter. Der EDEKA-Markt wurde vor einem Jahr modernisiert, verfügt über 

1.750 m² Verkaufsfläche und einen Bäcker in der Vorkassenzone. Zusammen mit den ergänzenden Anbie-

tern im HZO-Einkaufscenter hat der Markt eine starke Markstellung und kann derzeit auch Kunden aus 

Schirgiswalde-Kirschau und weiteren umliegenden Gemeinden ansprechen. Mit einem weiteren EDEKA-

Markt mit 1.400 m² Verkaufsfläche in Schirgiswalde-Kirschau wird es folglich Wettbewerbsbeziehungen zwi-

schen den beiden Märkten geben. Der ALDI-Markt präsentiert sich hingegen in einer veralteten Immobilie 

rückwärtig zum Gebäude des HZO-Einkaufszentrums, so dass der Markt schlecht erreicht werden kann. Im 

Einzelhandelskonzept wird deshalb die mittelfristige- bis langfristige Betreibung des Marktes angezweifelt.19 

Dieser Einschätzung kann sich gutachterlich angeschlossen werden.  

Abbildung 10: Anbieter Wilthen 

   

 

19 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 128 
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EDEKA, ZVB Ortskern Wilthen            ALDI, ZVB Ortskern Wilthen  Zufahrt ALDI-Markt 

   

HZO-Einkaufszentrum, ZVB Ortskern Wilthen     Hundesalon Burchert im HZO  Netto Marken-Discount, Wilthen 

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

In Wilthen besteht darüber hinaus mit Netto Marken-Discount an der Zittauer Straße ein weiterer Lebens-

mittelmarkt. Dieser präsentiert sich mit typischem Konzept im östlichen Stadtbereich und ist damit insbeson-

dere aus dem Ortsteil Kirschau der Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau schnell zu erreichen. Wettbewerbs-

verflechtungen ergeben sich auch hier aus der stärkeren Kundenbindung des Projektvorhabens in der Ge-

meinde Schirgiswalde-Kirschau.  

 

Sohland an der Spree: 

Sohland an der Spree kann eine Einzelhandelszentralität im kurzfristigen Bedarfsbereich von 87% erzielen. 

Für die nahezu Bedarfsdeckung im kurzfristigen Bedarfsbereich sind vor allem die drei Lebensmittelmärkte 

von Penny, EDEKA und Netto Marken-Discount verantwortlich. Die Märkte von EDEKA und Netto Marken-

Discount befinden sich innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Sohland an der Spree 

und sind die beiden Magnetanbieter vor Ort. Der EDEKA-Markt wurde vor einem Jahr modernisiert und prä-

sentiert sich auf rd. 1.600 m² Verkaufsfläche mit aktuellem Konzept und zusätzlicher Bäckerei in der Vorkas-

senzone. Der Netto-Markt verfügt über rd. 800 m² Verkaufsfläche und bildet zusammen mit dem EDEKA-

Markt, der Sparkasse, einer Volksbank, der Kirche und weiteren Anbietern den Ortskern.  

Der Lebensmitteldiscounter Penny befindet sich an der nördlichen B98 und kann von der Verkehrsfre-

quenz sowie der Nähe zum Bahnhof profitieren. Dazu liegt auf der nördlichen Straßenseite ein ergänzender 

Getränkemarkt. Innerhalb des Penny-Marktes sind ein Bäcker und ein Fleischer vorhanden, so dass der 

Standort ein attraktives Nahversorgungsangebot in verkehrlich sehr gut erreichbarer Lage aufweist.  

Abbildung 11: Anbieter Sohland an der Spree 

   

EDEKA, ZVB Ortskern Sohland a. d. Spree        Netto, ZVB Ortskern Sohland a. d. Spree PENNY, Sohland a. d. Spree 

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

 

Wettbewerbsverflechtungen mit den drei Märkten in Sohland an der Spree ergeben sich adäquat zu den An-

bietern der Stadt Wilthen durch die stärkere Kundenbindung des Projektvorhabens innerhalb des Gemein-

degebiets Schirgiswalde-Kirschau. So ist der Penny-Markt lediglich 3,1 km vom Projektstandort entfernt und 

die Märkte von Netto Marken-Discount und EDEKA lediglich 3,6 km.  
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Cunewalde: 

In Cunewalde existieren an der B96 zwei Lebensmitteldiscounter in rd. 6 km Entfernung vom Projektstand-

ort. Die Märkte von NETTO und Netto Marken-Discount sind einerseits auf die Bevölkerung von Cunewalde 

sowie die östlichen Ortsteile von Schirgiswalde-Kirschau und andererseits auf die Verkehrsfrequenz an der 

B96 ausgerichtet. Beide Märkte präsentieren sich mit modernem Konzept. Wettbewerbsverflechtungen mit 

dem Projektvorhaben ergeben sich durch die Einzugsgebietsüberschneidungen im Stadtteil Crostau.  

Der nahkauf-Markt im östlichen Bereich von Cunewalde steht aufgrund der Entfernung von 9 km nur in 

geringem Maße im Wettbewerb, da er zunächst auf den östlichen Bereich von Cunewalde ausgerichtet ist. 

Das Oberlausitzer Einkaufszentrum kann mit einem qualitativ begrenzt attraktiven Angebot nur eine geringe 

Ausstrahlung erzielen und hat somit als Wettbewerbsstandort keine Relevanz.  

Abbildung 12: Anbieter Cunewalde 

   

Netto Marken-Discount, Cunewalde         NETTO, Cunewalde   nahkauf, Cunewalde 

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

 

Oppach: 

Die Märkte von EDEKA und ALDI in Oppach sind 8,5 km bzw. 7,3 km vom Projektstandort entfernt und zu-

nächst auf die Versorgung von Oppach, Neusalza-Spremberg sowie den Ortsteil Wurbis der Stadt Schirgis-

walde-Kirschau ausgerichtet. Dazu können die Anbieter von der Lage an der frequentierten B96 profitieren. 

Da am Projektstandort zwei betreibergleiche Märkte von ALDI und EDEKA geplant sind, begrenzen die 

Märkte in Oppach in südwestlicher Richtung letztlich das Einzugsgebiet. Aufgrund der Entfernung und der 

näher gelegenen Märkte in Sohland an der Spree sind die Wettbewerbsverflechtungen mit dem Projekt-

standort im Untersuchungsraum unterdurchschnittlich.  

 

Steinigtwolmsdorf: 

Die Gemeinde Steinigtwolmsdorf gehört zum grundzentralen Verflechtungsbereich des Verbunds. Mit 

nah&gut gibt es einen kleineren Lebensmittelmarkt, der für die Grundversorgung der Bevölkerung eine hohe 

Bedeutung hat. Da sich die dortige Bevölkerung bei Einkäufen mit tieferem Lebensmittelsortiment stärker in 

Sohland an der Spree und in Neukirch/Lausitz versorgt, sind die Wettbewerbsbeziehungen mit dem dortigen 

Nahversorger gering.  
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Abbildung 13: Anbieter Oppach, Steinigtwolmsdorf, Großpostwitz 

   

ALDI, Oppach           nah & gut, Steinigtwolmsdorf  Netto Marken-Discount, Großpostwitz 

Quelle: eigene Aufnahmen, Juni 2022 

 

Großpostwitz: 

Der Netto-Markt in Großpostwitz ist rd. 8 km vom Projektstandort entfernt, so dass der Netto-Markt in 

Wilthen stärker von der Bevölkerung im Einzugsgebiet aufgesucht wird. Der Markt in Wilthen ist auf Groß-

postwitz sowie auf die B96 ausgerichtet. Wettbewerbsbeziehungen mit dem Projektvorhaben ergeben sich 

zunächst durch die Pendlerverflechtungen mit Bautzen. So ist davon auszugehen, dass insbesondere auf 

dem Nachhauseweg Einkäufe der Bevölkerung von Schirgiswalde-Kirschau in Großpostwitz getätigt wer-

den.  

Alle weiteren Anbieter im Untersuchungsraum, wie der Getränkemarkt in Schirgiswalde-Kirschau, ste-

hen aufgrund der Entfernung oder anderen Ausrichtung nicht oder marginal im Wettbewerb und werden 

deshalb unter sonstigen Anbietern in Tabelle 3 zusammengefasst.  

 

Fazit zur Wettbewerbssituation: 

■ Insgesamt 81 nahversorgungsrelevante Betriebe verfügen über ca. 16.900 m² Einzelhandelsfläche 

und binden einen Gesamtumsatz von ca. 74,7 Mio. € im Untersuchungsgebiet. 

■ In der Stadt Schirgiswalde-Kirschau gibt es mit dem Discounter NETTO derzeit lediglich einen Le-

bensmittelmarkt, der somit einer der Hauptwettbewerber des Planvorhabens ist.  

■ Die Wettbewerbsverflechtungen mit den weiteren Anbietern in den umliegenden Gemeinden erge-

ben sich durch deren bisherige Kundenbindung, bei zukünftig stärkerer Eigenbindung durch das Vor-

haben in Schirgiswalde-Kirschau.  

■ Neben dem NETTO-Markt in Schirgiswalde-Kirschau stehen die Lebensmittelmärkte in Wilthen, Soh-

land an der Spree und Cunewalde besonders im Wettbewerb.  
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7. Einzugsgebiet und Nachfragepotenzial 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes und die Berechnung des vorhabenrelevanten Kaufkraftvolumens stel-

len einen weiteren wichtigen Bezugspunkt für die nachfolgende Analyse der möglichen Auswirkungen des 

Vorhabens dar. Für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung und damit die Abgrenzung des Einzugsgebie-

tes von Einzelhandelsbetrieben spielen grundsätzlich mehrere Faktoren eine maßgebliche Rolle: 

■ die Häufigkeit der Bedarfsdeckung im geplanten Sortimentsbereich, 

■ der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand, 

■ die relevante Wettbewerbssituation, wie z.B. die Entfernung und die Attraktivität der relevanten Wett-

bewerber im engeren und weiteren Standortumfeld, 

■ die Attraktivität der Einzelhandelslage, die durch die Betriebsgröße, die Leistungsfähigkeit und den 

Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird, 

■ die Qualität des Mikrostandortes, die aus der verkehrlichen Erreichbarkeit, der Lage zu Siedlungs-

schwerpunkten und aus möglicherweise vorhandenen Agglomerationseffekten resultiert, 

■ Barrierewirkungen, ausgehend von den topographischen, infrastrukturellen oder baulichen Gegeben-

heiten. 

Von entscheidender Bedeutung für die Einzugsgebietsabgrenzung des Projektstandortes sind die gute ver-

kehrliche Erreichbarkeit, die Lage im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Schirgiswalde mit ergänzen-

den Anbietern, die regionale Wettbewerbssituation insbesondere mit betreibergleichen EDEKA-Märkten und 

eine auf das Nachfragepotenzial der Stadt Schirgiswalde-Kirschau abgestimmte Verkaufsflächendimensio-

nierung des Vorhabens. Unter der Berücksichtigung weiterer Faktoren, wie der qualitativen Bewertung der 

Wettbewerbssituation, ergibt sich folgendes Einzugsgebiet:  

■ Im Ortsteil Schirgiswalde gibt es keinen weiteren Lebensmittelmarkt. Aufgrund der geringen Entfer-

nung der Bevölkerung zum Markt ist folglich für den geplanten Vollsortimenter und Lebensmitteldis-

counter die stärkste Kundenbindung aus dem Ortsteil Schirgiswalde zu erwarten, so dass dieser das 

Kerneinzugsgebiet darstellt.  

■ In den weiteren Ortsteilen der Stadt Schirgiswalde-Kirschau gibt es lediglich einen weiteren Lebens-

mittelmarkt mit dem Discounter NETTO am nördlichen Ortsrand von Kirschau. Demzufolge sind die 

weiteren Ortsteile von Schirgiswalde-Kirschau als erweitertes Einzugsgebiet einzuordnen. So ist 

auch aus Kirschau, Rodewitz und Crostau eine vordringliche Kundenbindung zu erwarten, die im 

Vergleich zum Kerneinzugsgebiet durch die größere Entfernung jedoch geringer ist.  

 

Eine über das unmittelbare Stadtgebiet von Schirgiswalde-Kirschau hinausgehende Ausstrahlung des Vor-

habens, somit eine gezielte Kundschaftsorientierung aus den Nachbargemeinden ist nicht zu erwarten. Ur-

sächlich hierfür sind vergleichbare Angebotsstrukturen in Sohland an der Spree, Wilthen, Cunewalde und 

Oppach, bei bereits beachtlichen Zeit-Wege-Distanzen für die dortige Bevölkerung zum Projektstandort. 

Hier zeigt sich noch einmal die zu beachtende Wechselwirkung zwischen einer Funktionsteilung im grund-

zentralen Verbund insgesamt, dem zu erwartenden Untersuchungsraum für relevante Wettbewerbseffekte 

und dem Einzugsgebiet einer tatsächlichen Kundschaftsherkunft aus Schirgiswalde-Kirschau.  
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Karte 4: Einzugsgebiet der Einzelhandelsansiedlung Sauerstraße in Schirgiswalde-Kirschau 

 

 

Insgesamt leben im dargestellten Einzugsgebiet ca. 6.100 Einwohner, davon entfallen ca. 2.700 Einwohner 

auf das Kerneinzugsgebiet und ca. 3.400 Einwohner auf das erweiterte Einzugsgebiet. 

Das nahversorgungsrelevante Kaufkraftvolumen innerhalb des Einzugsgebiets errechnet sich aus der Multi-

plikation der Bevölkerungszahl mit dem statistisch ermittelten Pro-Kopf-Ausgabebetrag (IFH-Verbrauchs-

ausgaben für Lebensmittel, Drogerie und Heimtierbedarf) gewichtet mit der sortimentsspezifischen Kauf-

kraftkennziffer (BBE!CIMA!MB-Research). 

Das sortimentsspezifische Kaufkraftniveau für die Warengruppen Lebensmittel (92,0), Drogeriewaren (89,3) 

und Heimtierbedarf (82,3) ist ein Spiegelbild der bereits diskutierten allgemeinen einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraft. Die folgende Berechnung zeigt das resultierende Marktpotenzial im Einzugsgebiet des Projektvor-

habens auf.  
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Tabelle 4: Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet 

 

 

Wie aus der Tabelle 4 hervorgeht, ergibt sich bei ca. 6.100 Einwohnern im gesamten Einzugsgebiet ein 

Marktpotenzial von ca. 19,2 Mio. €. Im Kerneinzugsgebiet existiert ein Potenzial für nahversorgungsrele-

vante Sortimente von 9,4 Mio. € und im erweiterten Einzugsgebiet von 9,8 Mio. €.  

In der Warengruppendifferenzierung entfallen ca. 15,4 Mio. € auf Lebensmittel, ca. 2 Mio. € auf Drogeriewa-

ren und ca. 1,9 Mio. € auf Heimtierbedarf.  

Um den Handelsbesatz im Einzugsgebiet zu bewerten, werden die realisierten Umsätze der Nahversor-

gungsanbieter in nachfolgender Tabelle in Relation zum Nachfragepotenzial bewertet.  

Tabelle 5: Kaufkraftbindung der relevanten Angebotsstrukturen im Einzugsgebiet 

 

 

Die Bindungsquoten sind als Saldo von Zu- und Abflüssen zu betrachten. Über die drei nahversorgungsrele-

vanten Sortimente Lebensmittel, Drogeriewaren und Heimtierbedarf errechnet sich eine Bindungsquote von 

42,0%, so dass sich ein Kaufkraftabfluss von ca. 11,1 Mio. € ergibt. Die aktuelle Bindungsquote von 42% ist 

damit weiterhin vergleichbar zur Einzelhandelszentralität im kurzfristigen Bedarfsbereich im verbundweiten 

Einzelhandelskonzept Oberland für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau von 40%. Wie bereits im Einzelhan-

delskonzept deutlich wurde, bestehen für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau wesentliche Entwicklungspoten-

ziale im nahversorgungsrelevanten Bereich.   

Einzugsgebiet
Kerneinzugsgebiet

Schirgiswalde

erweitertes 

Einzugsgebiet

Kirschau und 

weitere Ortsteile

Einzugsgebiet 

gesamt

Bevölkerungspotenzial 2.714 3.370 6.084

sortimentsspezifische Kaufkraft 92,0 91,8 91,8

Ausgaben pro Kopf Lebensmittel 2.528 € 2.522 € 2.522 €

sortimentsspezifische Kaufkraft 89,3 89,1 89,1

Ausgaben pro Kopf Drogerie 328 € 327 € 327 €

sortimentsspezifische Kaufkraft 82,3 84,9 84,9

Ausgaben pro Kopf Heimtierbedarf 62 € 64 € 64 €

in T€ in T€ in T€

Nachfragepotential

Lebensmittel 6.861 8.498 15.360

Drogerie 889 1.102 1.992

Heimtierbedarf 1.675 215 1.890

gesamt 9.426 9.815 19.241

Quelle: BBE-Berechnung auf Basis von IFH-Verbrauchsausgaben 2023

Nachfrage-

potenzial

Einzugsgebiet

Umsatz 

Angebots-

strukturen

Kaufkraft-

bindung
Saldo

in T€ in T€ in % in T€

Lebensmittel 15.360 7.580 49,4 -   7.780   

Drogeriewaren 1.992 240 12,1 -   1.752   

Heimtierbedarf 1.890 270 14,3 -   1.620   

Einzugsgebiet gesamt 19.241 8.090 42,0 - 11.151   

Quelle: BBE-Berechnung 2022
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8. Planungsrechtliche und planerische Beurteilungsgrundlagen 

In den vergangenen Jahren ist eine zunehmend ausdifferenzierte und umfangreiche Rechtsprechung zum 

Themenkreis Einzelhandel und Bauplanungsrecht festzustellen. Nicht zuletzt die Rechtsprechung hat zu 

einer zunehmenden Verdichtung der rechtlichen und planerischen Vorgaben geführt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen erläutert. Dabei 

werden insbesondere diejenigen Aspekte näher betrachtet, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben von 

Relevanz sind. 

8.1. Baunutzungsverordnung - § 11 Abs. 3 

Für die angestrebte Neuansiedlung ist ein Bebauungsplanverfahren erforderlich, so dass das Vorhaben nach 

§ 11 Abs. 3 BauNVO zu prüfen ist.  

In § 11 Abs. 3 heißt es: 

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art und Lage oder Umfang auf die Verwirklichung Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-

wesentlich auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die 

Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind, sind außer in 

Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.“ 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind u. a. auch Auswirkungen auf die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der beschriebenen Betriebe und auf die Entwicklung zent-

raler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. 

Bei der Frage, ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt zu bewerten ist, sind zwei Aspekte zunächst 

getrennt voneinander zu prüfen: 

■ Der Sachverhalt der Großflächigkeit des Vorhabens muss erfüllt sein, was nach höchstrichterlicher 

Entscheidung ab einer Verkaufsfläche von über 800 m² zutrifft.20 

■ Die zuvor beschriebenen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO müssen zu erwarten sein, was 

regelmäßig ab 1.200 m² Geschossfläche angenommen wird (= Regelvermutung), jedoch in einer 

Einzelfalluntersuchung widerlegt werden kann.  

Für eine Einstufung als Einzelhandelsgroßprojekt müssen beide Sachverhalte (über 800 m² Verkaufsfläche 

und gleichzeitig Auswirkungen bei über 1.200 m² Geschossfläche) kumulativ auftreten.  

Die Lebensmittelmärkte überschreiten mit der geplanten Verkaufsflächendimensionierung zweifellos die 

Schwelle zur Großflächigkeit, inwieweit jedoch städtebauliche Auswirkungen im Sinne des 

§ 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind, wird in Abschnitt 9 geprüft. 

  

 

20 BVerwG vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In dem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht die bisherige Grenze der Großflächigkeit auf 

800 m² VK angehoben. Demnach sind nunmehr Einzelhandelsbetriebe großflächig im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, wenn sie eine 

Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Bei der Berechnung der Verkaufsfläche sind auch die Thekenbereiche, die vom Kunden nicht betreten 

werden dürfen, der Kassenvorraum (einschl. eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung des Verpackungsmaterials) sowie 

evtl. ein Windfang einzubeziehen. 
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8.2. Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 

Die raumordnerische Steuerung einer Einzelhandelsentwicklung bezieht sich auf die Errichtung, Erweite-

rung und Veränderung großflächiger Einzelhandelsbetriebe sowie die Erweiterung sonstiger Einzelhandels-

betriebe über die Schwelle der Großflächigkeit hinaus. Die entsprechenden Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung sind in den Landesentwicklungsprogrammen der Bundesländer fixiert. Im Allgemeinen wer-

den großflächige Einzelhandelsbetriebe durch folgende Vorgaben gesteuert:  

■ Konzentrationsgebot – welches die Konzentration von Versorgungseinrichtungen entsprechend 

der jeweiligen Stufe der zentralen Orte bezweckt, 

■ Kongruenzgebot – wonach der Einzugsbereich eines Einzelhandelsbetriebes den zentralörtlichen 

Versorgungsbereich der Ansiedlungsgemeinde nicht wesentlich überschreiten darf, 

■ Beeinträchtigungsverbot – wonach die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich und die 

Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte nicht beeinträchtigt werden darf, 

■ Integrationsgebot – welches eine städtebaulich integrierte Lage des großflächigen Einzelhandels-

vorhabens, insbesondere bei zentrenrelevanten Sortimenten, vorsieht. 

 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) aus dem Jahr 2013 trifft im Kapitel 2 „Regional-, Sied-

lungs- und Wirtschaftsentwicklung“ unter Punkt 2.3.2. „Handel“ entsprechende Vorgaben zur Steuerung des 

großflächigen Einzelhandels mit den Zielen 2.3.2.1 bis Z 2.3.2.7 sowie dem Grundsatz 2.3.2.6. Im Hinblick 

auf das Ansiedlungsvorhaben sind insbesondere folgende Aspekte von Bedeutung:   

 

„Z 2.3.2.2  Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandels-

einrichtungen ist zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs 

auch in Grundzentren zulässig. 

 

Z 2.3.2.3 Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer Verkaufsfläche für innen-

stadtrelevante Sortimente von mehr als 800 m² ist die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung 

von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig. In den Zentra-

len Orten, in denen zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in den zent-

ralen Versorgungsbereichen zulässig. 

 

Z 2.3.2.4  Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandels-

einrichtungen soll nicht dazu führen, dass der Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des Zentralen Or-

tes wesentlich überschreitet. 

 

Z 2.3.2.5  Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandels-

einrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vorhabens oder Folgewirkungen das städtebauliche Ge-

füge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versor-

gung des Zentralen Ortes sowie der benachbarten Zentralen Orte substanziell beeinträchtigen. 

 

G 2.3.2.6  Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen soll eine ausreichende 

Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden.“21 

  

 

21 Sächsisches Staatsministerium des Innern (Hrsg.): Landesentwicklungsplan Sachsen 2013, S. 72 
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8.3. Städtebauliche Entwicklungsziele des grundzentralen Verbunds Oberland 

zum Einzelhandel 

Der grundzentrale Verbund Oberland hat unter Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen sowie 

wirtschaftlicher und demographischer Rahmenbedingungen die Leitvorstellungen und Grundsätze der Ein-

zelhandels- und Zentrenentwicklung im Einzelhandelskonzept definiert.  

Für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau wird im Einzelhandelskonzept ein aktuelles Versorgungsdefizit konsta-

tiert, was auch aus der Bindungsquote von 43,3% in Abschnitt 7 im Verträglichkeitsgutachten deutlich 

wurde: „Im Gegensatz zu den Kommunen Wilthen und Neukirch/Lausitz wurden in der Stadt Schirgiswalde-

Kirschau wesentliche strukturelle Versorgungsdefizite festgestellt. Die nahversorgungsrelevante Verkaufs-

flächendichte liegt sowohl sehr deutlich unter dem verbundweiten Durchschnitt als auch sehr deutlich unter 

dem bundesdeutschen Durchschnitt. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass in Schirgiswalde-Kirschau 

nur ein strukturprägender Lebensmittelmarkt ansässig ist, wohingegen in den anderen verbundangehörigen 

Kommunen jeweils drei strukturprägende Lebensmittelanbieter verortet sind. Hinzu kommt ein qualitatives 

Versorgungsdefizit, das aus dem Fehlen eines modernen Vollversorgers resultiert. Damit verbunden liegt 

die nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität auf einem sehr geringen Niveau. Letztlich kann die 

örtliche Nachfrage gegenwärtig nicht adäquat bedient werden, wodurch die Verbraucher auf Versorgungs-

standorte außerhalb des Stadtgebiets ausweichen müssen.“22 

Das bestehende Versorgungsdefizit soll mit dem im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes geprüften  

EDEKA-Vorhaben behoben werden: „Das in Kapitel 5.6 geschilderte Einzelhandelsvorhaben, die geplante 

Ansiedlung eines EDEKA-Verbrauchermarkts auf einem derzeit weitgehend brachliegenden Areal im Kur-

venbereich der Sauerstraße, würde gleich in mehrfacher Hinsicht zur Beseitigung bzw. wesentlichen Redu-

zierung der beschriebenen Versorgungsdefizite beitragen können. Zunächst könnte grundsätzlich dem be-

stehenden Ungleichgewicht hinsichtlich der Verkaufsflächenausstattung (im periodischen Bedarf) innerhalb 

des Städte- und Gemeindeverbunds entgegengewirkt werden. Mit der Ansiedlung eines modernen Vollver-

sorgers (EDEKA), der in eine wechselseitige Angebotsergänzung zu dem discountorientierten Netto-Markt 

in der Ortschaft Kirschau treten würde, könnte zudem das qualitative Versorgungsdefizit abgebaut werden. 

Hierdurch käme es zu einer spürbaren Reduzierung der derzeitigen Nachfrageabflüsse und einer Minimie-

rung der Zeit- und Wegeaufwände für die örtlichen Verbraucher. Aufgrund der Lage des Planstandorts in 

der aktuell unterversorgten Ortschaft Schirgiswalde bzw. in der Nähe zum historischen Ortskern von Schir-

giswalde könnte eine räumliche Versorgungslücke geschlossen und gleichzeitig der Ortskern von Schirgis-

walde massiv gestärkt werden. Insgesamt würde das Planvorhaben an der Sauerstraße zu einer quantitati-

ven, qualitativen und räumlichen Verbesserung der örtlichen Nahversorgungsstruktur, einer deutlichen Stär-

kung der grundzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Schirgiswalde-Kirschau sowie einer wesentlich ver-

besserten Position des Schirgiswalder Ortskerns im gesamtstädtischen Einzelhandelsgefüge führen und 

letztlich der vorgesehenen grundzentralen Funktionsteilung, als übergeordnetes Ziel der verbundweiten Ein-

zelhandelsentwicklung, Rechnung tragen.“23 

Für den ALDI-Markt in der Stadt Wilthen wird festgehalten: „Der im Ortskern ebenfalls ansässige Aldi-Disco-

unter ist hingegen sichtlich in die Jahre gekommen (v.a. im Hinblick auf seine Verkaufsflächendimensionie-

rung), verfügt nur über eine suboptimale Standortlage und weist insgesamt keinen zeitgemäßen Marktauf-

tritt mehr auf. Es muss angezweifelt werden, ob der Aldi-Markt seinen Betrieb unter den jetzigen Rahmen-

bedingungen an seinem Bestandsstandort mittel- und langfristig aufrechterhalten kann. Durch die jüngsten 

Entwicklungen im Nachbarort Neukirch/Lausitz wurde dieser Anbieter zusätzlich unter Druck gesetzt, da Lidl 

als schärfster Konkurrent von Aldi anzusehen ist, mittlerweile auf einer mehr als doppelt so großen 

 

22 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 130 

23 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 131 
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Verkaufsfläche agiert und seine Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Aldi-Markt in Wilthen somit noch aus-

bauen konnte. Da es im gesamten Verbundgebiet keinen weiteren Aldi-Markt gibt, halten es Dr. Lademann 

& Partner aus marktstrategischen Gründen für unwahrscheinlich, dass sich die Firma Aldi vollständig aus 

dem Städte- und Gemeindeverbund zurückziehen und das „Feld“ somit dem Wettbewerb überlassen würde. 

Es besteht somit grundsätzlich eine gute Chance, den Anbieter in Wilthen zu halten. Hierfür sollten aller-

dings (weitere) Anstrengungen unternommen werden, um dem Aldi-Markt eine Perspektive für eine Neuauf-

stellung in Wilthen bzw. im Wilthener Ortskern geben zu können und eine mögliche Abwanderung zu verhin-

dern.“24 

In den Handlungsempfehlungen wird darauf hingewiesen, „dass sich das für den nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandel ermittelte Entwicklungspotenzial (rd. 1.700 – bis 2.700 qm) auf das gesamte Verbundgebiet 

bezieht und somit nicht von jeder verbundangehörigen Kommune in voller Höhe ausgenutzt werden kann. 

Vielmehr sollte das (begrenzte) Potenzial für Neuansiedlungen prioritär auf jene Orte gelenkt werden, die 

Defizite in der Nahversorgungsstruktur (z.B. räumliche Versorgungslücken, qualitative Angebotsdefizite) 

aufweisen.“25 

  

 

24 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 128 

25 Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung im Städte- und Gemeindeverbund „Oberland“ - Verbundweites Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept, S. 127 
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9. Auswirkungsanalyse 

9.1. Umsatzprognose  

Zur Bewertung der wettbewerblichen und städtebaulichen Auswirkungen wird eine Umsatzerwartung prog-

nostiziert. Die Berechnung erfolgt unter Heranziehung der möglichen Anteile vom Kaukraftpotenzial (= Ab-

schöpfungsquote), die ein Vorhaben unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet 

bzw. im weitergehenden Untersuchungsraum realistischerweise an sich binden kann.  

Auf Basis der erläuterten Wettbewerbsstrukturen und einer zu erwartenden Marktstellung des Planvorha-

bens wird im Rahmen einer Modellrechnung die zu erwartende Umsatzleistung ermittelt. Diese Umsatzprog-

nose baut folglich auf die bestehenden Standortstrukturen auf, berücksichtigt die prognostizierte Kundenbin-

dung aus den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes sowie die mit den Versorgungsfunktionen des Projekt-

vorhabens zu erwartende Kundenorientierung und wird in den nachfolgenden Abschnitten in seiner städte-

baulich-funktionalen Einordnung bewertet. 26   

Maßgeblich für den Gesamtstandort ist letztlich die Ausstrahlung und Kundenbindung als leistungsfähiger 

Handelsstandort mit Nahversorgungsausrichtung innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern 

Schirgiswalde mit einer guten Erreichbarkeit im Stadtgebiet Schirgiswalde-Kirschau.  

Die erzielbare Kundenbindung ist getrennt für die beiden Lebensmittelmärkte abzuleiten. Die Tabelle weist 

für jede Einzugsgebietszone bzw. für das Einzugsgebiet insgesamt zunächst die betreiberspezifischen Bin-

dungsquoten für Food und Nonfood I aus und führt diese dann in eine durchschnittliche Bindungsquote des 

Planvorhabens im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich zusammen.  

Tabelle 6: Umsatzprognose auf Basis der Abschöpfungsquoten differenziert für die beiden Lebens-

mittelmärkte  

 

 

Von dem im Kerneinzugsgebiet im Lebensmittelsortiment verfügbarem Kaufkraftpotenzial für Food und 

Nonfood I-Sortimente (ca. 9,4 Mio. €) werden beide Lebensmittelmärkte in Summe rd. 64% binden können, 

da aktuell kein Lebensmittelmarkt im Kerneinzugsgebiet vorhanden ist und mit einem Vollsortimenter und 

einem Lebensmitteldiscounter zwei sich ergänzende Lebensmittelmärkte für eine umfassende Grundversor-

gung geplant sind. Dennoch bleibt der gemeinsame Marktanteil beider Märkte deutlich hinter der branchen-

üblichen Nachfragebindung durch Supermärkte und Discounter (vgl. Abschnitt 2.2) zurück. Im 

 

26  Zur realitätsnahen Betrachtung des „worst case“ sind unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse geeignete Modelle wie 
z.B. die Marktanteilsmethode oder die Kaufkraftstrom-Modellrechnung heranzuziehen und nicht nur Flächenproduktivitätszahlen anderer 
Regionen. vgl. gif-Richtlinie Qualitätskriterien für Einzelhandelsgutachten, Seiten 142 ff. 

Kundenherkunft

Kaufkraft-

volumen Food 

+ Nonfood I

Bindungs-

quote

Umsatz-

erwartung 

Bindungs-

quote

Umsatz-

erwartung 

Bindungs-

quote

Umsatz-

erwartung 

in T€ in % in T€ in % in T€ in % in T€

Kerneinzugsgebiet Schirgiswalde      9.426   35%     3.350   28%    2.600   63%          5.950   

erweitertes Einzugsgebiet      9.815   26%     2.550   18%    1.800   44%          4.350   

Umsatzerwartung Einzugsgebiet     19.241   31%     5.900   23%    4.400   54%        10.300   

Umsatzerwartung Nonfood II       400        400               800   

Umsatzerwartung gesamt     6.300      4.800          11.100   

Quelle: BBE-Berechnung 2023

Summe EDEKA / ALDIEDEKA ALDI
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Kerneinzugsgebiet wird folglich ein Umsatz von rd. 5,95 Mio. € erzielt. Der mit 1.508 m² Verkaufsfläche grö-

ßere Lebensmittelmarkt EDEKA kann dabei eine Bindungsquote von 35% (Umsatz 3,35 Mio. €) und der 

952 m² große Lebensmitteldiscounter ALDI eine Kaufkraftabschöpfung von 28% (2,6 Mio. €) erreichen.  

Im Ortsteil Kirschau besteht am nördlichen Ortsrand der Discounter NETTO und die Entfernung der Bevöl-

kerung zum Projektstandort wird größer. Die notwendige Umlenkung von Kundschaftsströmen betrifft immer 

noch einen maßgeblichen Bevölkerungsanteil, bleibt voraussichtlich aber im erweiterten Einzugsgebiet 

niedriger. Summarisch errechnet sich für beide Lebensmittelmärkte eine Nachfrageabschöpfung von 43%, 

so dass sich bei einem Nachfragepotenzial von 9,8 Mio. € in dieser Zone ein Umsatz von 4,35 Mio. € ergibt. 

Der Vollsortimenter EDEKA kann hierbei 26% binden (2,55 Mio. €) und der Lebensmitteldiscounter ALDI 

18% (1,8 Mio. €).  

Bezogen auf das Nachfragepotenzial der Stadt Schirgiswalde-Kirschau (Summe aus Kerneinzugsgebiet und 

erweitertem Einzugsgebiet) werden beide Lebensmittelmärkte mit 54% reichlich die Hälfte der örtlichen 

Nachfrage binden können, in Verbindung mit dem bestehenden NETTO-Markt kann aber ein Großteil der 

örtlichen Nahversorgung erschlossen werden. 

Ergänzend werden die Umsätze in den Nonfood II-Sortimenten einbezogen. Bei dem ALDI-Markt errech-

net sich bei einem Umsatzanteil von rd. 9% ein Umsatz von 0,4 Mio. € und beim EDEKA bei einem Umsatz-

anteil von lediglich rd. 6% ebenso ein Umsatz von 0,4 Mio. €. Zusammen ergibt sich ein Umsatz von 

0,8 Mio. € bei den Nonfood II-Sortimenten.  

Wie bereits erläutert, soll sich die Verkaufsfläche für den ALDI-Markt Im Rahmen der Standortverlagerung 

von 650 m² auf 952 m² erhöhen. Für den EDEKA-Markt ist eine Verkaufsfläche von 1.508 m² vorgesehen. 

Insgesamt ergibt sich damit eine Verkaufsflächenentwicklung am Projektstandort in Schirgiswalde-Kirschau 

von 2.576 m² und im grundzentralen Verbund unter Berücksichtigung der Schließung des ALDI-Marktes in 

Wilthen von 1.926 m². Nachstehende Tabelle zeigt für die Umsatzentwicklung des Projektvorhabens die re-

sultierenden Flächenproduktivitäten auf.  

Tabelle 7: Umsatzprognose und resultierende Flächenproduktivitäten der Lebensmittelmärkte 

 

 

Für den EDEKA-Markt ist im dargelegten Worst-Case-Szenario mit einem Gesamtumsatz von ca. 6,3 Mio. € 

zu rechnen. Unter Berücksichtigung der standortspezifischen Situation mit einer überdurchschnittlichen Ver-

kaufsfläche des EDEKA-Marktes, einer deutlich unterdurchschnittlichen Kaufkraft im bundesweiten 

Planvorhaben
Verkaufs-

fläche

Flächen-

produktivität

Umsatz-

erwartung

in m² €/m² in T€

EDEKA - Vollsortimenter       1.508       4.200       6.300   

ALDI - Lebensmitteldiscounter         952       5.000       4.800   

Bäckerfiliale (incl. Bäckercafé)         116          300   

Standortentwicklung 

Schirgiswalde-Kirschau
      2.576     11.400   

Standortentwicklung EDEKA+ALDI im 

grundzentralen Verbund Oberland
      1.926       7.500   

Quelle: BBE-Berechnung auf Grundlage aktuellem Planvorhaben August 2023
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Vergleich und den weiteren EDEKA-Märkten in den umliegenden Gemeinden, entspricht die resultierende 

Flächenproduktivität von 4.200 €/m² dem maximal erzielbaren Wert am Projektstandort.27 

Für die Firma ALDI liegen im Gegensatz zur Firma EDEKA regionale Umsatzzahlen vor. So realisierte eine 

ALDI-Filiale der zuständigen Regionalgesellschaft Wilsdruff einen Umsatz (netto) von 3,975 Mio. € pro Fili-

ale.28 Im Sinne eines Worst-Case-Szenarios wird für den geplanten ALDI-Markt in Schirgiswalde ein Umsatz 

von 4,8 Mio. € (brutto) prognostiziert, welcher somit über dem regionalen Durchschnitt liegt. 

Zusätzlich ist die Umsatzerwartung des Bäckereicafés zu berücksichtigen, für welche ein nur leicht bran-

chenunterdurchschnittlicher Filialumsatz des Bäckerhandwerks von ca. 300 T€ zugrunde gelegt wird. Diese 

Bäckerfiliale partizipiert an den Kundschaftsströmen der Lebensmittelmärkte.29 

Summarisch ergibt sich somit ein Umsatz von 11,4 Mio. € für das Planvorhaben in Schirgiswalde. Wird 

die Schließung des ALDI-Marktes in Wilthen berücksichtigt, errechnet sich ein Mehrumsatz von 7,5 Mio. € 

im Vergleich zur Ist-Situation durch das Projektvorhaben.  

   

 

27 Die durchschnittliche Flächenproduktivität von EDEKA-Märkten beträgt 4.870 €/m², dieser Durchschnittswert unterliegt jedoch einer großen 
Spannweite zwischen Regionen (Kaufkraft, Besiedlungsdichte) und in Abhängigkeit der Größendimensionierung. Der ausgewiesene Durch-
schnittswert bezieht insgesamt 3.781 Märkte der Firma EDEKA ein und gilt für eine durchschnittliche Filialgröße von 1.284 m² (Quelle bulwien-
gesa / TradeDimensions, Stand Quartal 2 2021). 

28 Bundesanzeiger: Netto-Umsatz der ALDI-Regionalgesellschaft Wilsdruff 2020, entspricht etwa einem Bruttoumsatz von 4,4 Mio. € 

29  Das Bäckerhandwerk in Deutschland erzielte in 2022 einen Gesamtumsatz von 16,27 Mrd. €. Bezogen auf die rd. 45.000 Filialen liegt der 
mittlere Filialumsatz bei 360 T€. (Quelle: Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks) Im grundzentralen Verbund ist von einem leicht 
unterdurchschnittlichen Filialumsatz auszugehen. 
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9.2. Umsatzumlenkungseffekte / wettbewerbliche Auswirkungen 

Im Folgenden werden die durch das Vorhaben induzierten „Kannibalisierungseffekte“ abgeschätzt: Anzu-

nehmen ist dabei, dass der erwartete Mehrumsatz, der mit dem Gesamtvorhaben in Schirgiswalde gebun-

den wird, zwangsläufig Anbietern an anderer Stelle verloren geht. Der neu errichtete Lebensmittelmarkt ver-

größert nicht den verfügbaren „Kaufkraftkuchen“, sondern sorgt lediglich für eine räumliche Umverteilung 

des Umsatzes. Dabei kommt es zu Umverteilungseffekten in den bestehenden Angebotsstrukturen. 

Die bisherige Bindungsquote von 42,0% durch die relevanten Angebotsstrukturen in Schirgiswalde-Kirschau 

verdeutlicht grundsätzlich weitere Entwicklungschancen. Auch der negative Pendlersaldo (vgl. Abschnitt 4) 

ist ein weiteres Indiz für starke Kaufkraftabflüsse. Bei der Gegenüberstellung der Auspendlerzahl und den in 

den Gemeinden des Amtes ansässigen, sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmern wurde 

deutlich, dass mit Anteilen von 82,9% ein großer Anteil der ansässigen Arbeitnehmer aus dem Stadtgebiet 

auspendelt. 

Aktuell ist der Abfluss nahversorgungsrelevanter Nachfrage aus dem Einzugsgebiet auf ca. 11,1 Mio. € zu 

beziffern. Rein rechnerisch könnte sogar die gesamte Umsatzerwartung des Planvorhabens bei nahversor-

gungsrelevanten Sortimenten von 10,6 Mio. € (zzgl. Nonfood II – Umsätze) aus einer zusätzlichen Nachfra-

geabschöpfung vor Ort erschlossen werden. Die tatsächlichen Effekte sind jedoch differenzierter zu be-

trachten. 

Die Umsatzprognose im vorangegangenen Abschnitt zeigt aber folgerichtig, dass zweifellos ein maßgebli-

cher Kunden- und Umsatzanteil aus einer stärkeren Eigenbindung der Nachfrage in Schirgiswalde-Kirschau 

resultiert, welcher jedoch zu einer stärkeren Umlenkung von Kundenströmen innerhalb des grundzentralen 

Verbunds führt. 

Die Auswirkungen auf die Kaufkraftbindung und die zu erwartenden Umverteilungsprozesse sind in Ta-

belle 8 modelltheoretisch berechnet. Die Umsatzherkunft des Projektvorhabens resultiert aus: 

■ der Verlagerung des ALDI-Marktes von Wilthen nach Schirgiswalde, 

■ den Umverteilungen innerhalb des Einzugsgebiets, 

■ den Umverteilungen innerhalb des weiteren Untersuchungsgebiets durch die stärkere Eigenbindung 

des örtlichen Marktpotenzials in Schirgiswalde-Kirschau, also durch legitime Rückgewinnung bisher 

abfließender Kaufkraft,  

■ den Umverteilungen außerhalb des Einzugsgebiets durch Pendler in die umliegenden größeren 

Städte (Bautzen, Bischofswerda, Löbau, Ebersbach-Neugersdorf, Zittau).  

■ und Umsätzen aus Nonfood II-Sortimenten. 

 

Die nachfolgend in der Modellrechnung ermittelten Umverteilungsquoten beziehen sich stets auf den ausge-

wiesenen Standort bzw. Standortbereich und beziehen dabei alle zuzuordnenden Anbieter ein. Dabei ist 

ausdrücklich darauf zu achten, dass nicht durch einen zu großen räumlichen Umgriff (z.B. ein großes Zent-

rum insgesamt) die ausgewiesene Folgewirkung „verwässert“ wird. Wichtig ist, die Betroffenheit maßgebli-

cher Magnetanbieter in zentralen Versorgungsbereichen klar zu benennen.30  

Dieser Anspruch ist insbesondere bei den zentralen Versorgungsbereichen von Wilthen und Sohland an der 

Spree zu beachten. In Wilthen betrifft die Wettbewerbswirkung weitestgehend den EDEKA-Standort, für die 

übrigen Anbieter liegt die Betroffenheit unterhalb einer Spürbarkeitsschwelle. In Sohland an der Spree ist 

der nahversorgungsrelevante Einzelhandel des zentralen Versorgungsbereiches den beiden Standorten von 

EDEKA und Netto zuzuordnen, beide Standortbereiche liegen ca. 300 m Luftlinie voneinander entfernt, sind 

unterschiedlich betroffen und müssen entsprechend bewertet werden. 

 

30 vgl. gif-Richtlinie Qualitätskriterien für Einzelhandelsgutachten, Abschnitt 3.6, insbesondere S. 180 
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Tabelle 8: Umsatzumlenkung und Umlenkungsquoten Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe 

 

 

Bei den Umverteilungen des ALDI-Marktes ist zu berücksichtigen, dass der bestehende ALDI-Markt verla-

gert. Als bisher einziger ALDI-Standort im grundzentralen Verbund kommt dies einer weitgehenden 

Lage
aktueller Umsatz 

Food & Nonfood I

in Mio. € in % in Mio. €

Verlagerung ALDI von Wilthen nach Schirgiswalde

Wilthen, ZVB Ortskern Standort ALDI 3,5 100% 3,50

Umverteilung innerhalb des Einzugsgebietes

Schirgiswalde, ZVB Ortskern 0,8 3% *

Kirschau, Standort NETTO 4,2 15% 0,65

Schirgiswalde-Kirschau, weitere Anbieter 3,1 3% 0,10

Umverteilung außerhalb des Einzugsgebietes durch Kaufkraftrückholung

Wilthen, ZVB Ortskern Standort EDEKA 8,5 15% 1,30

Wilthen, ZVB Ortskern weitere Anbieter 0,7 4% *

Wilthen, Standort Netto Marken-Discount 3,7 8% 0,30

Sohland a.d. Spree, ZVB Ortskern Standort EDEKA 7,8 15% 1,20

Sohland a.d. Spree, ZVB Ortskern Standort Netto 3,6 8% 0,30

Sohland a.d. Spree, Standort Penny 4,3 9% 0,40

Cunewalde, Standort NETTO 3,2 9% 0,30

Cunewalde, Standort Netto Marken-Discount 3,5 9% 0,30

Cunewalde, Standort nahkauf 3,1 1% *

Oppach, Standort ALDI 2,9 8% 0,25

Oppach, Standort EDEKA 4,1 7% 0,30

Steinigtwolmsdorf, Standort nah und gut 3,2 3% 0,10

Großpostwitz, Standort Netto Marken-Discount 3,4 3% 0,10

Sonstige 9,3 3% 0,30

*marginal, weniger als 0,05 Mio. €

Verlagerung ALDI von Wilthen nach Schirgiswalde 3,50

Umsatzumverteilung im Einzugsgebiet 0,78

Umsatzumverteilung durch Kaufkraftrückholung im Untersuchungsgebiet 5,22

Umsatzumverteilung durch Pendler außerhalb des Untersuchungsgebietes 1,10

Umsätze aus Nonfood II-Sortimenten 0,80

Umsatzerwartung Vorhaben gesamt 11,40

Quelle: BBE-Berechnung 2023

Umsatzumverteilung durch 

Gesamtvorhaben
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Verlagerung der ALDI-Kundenbindung an den Projektstandort gleich, in jedem Fall werden die Umvertei-

lungseffekte für die anderen Wettbewerbsstandorte saldiert um ca. 3,5 Mio. € (Food und Nonfood I) entlas-

tet. 

Innerhalb des Einzugsgebiets besteht mit dem NETTO-Markt am nördlichen Ortsrand von Kirschau ein 

Lebensmittelmarkt, der als derzeit einziger Lebensmittelmarkt in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau mit mehr 

als 6.000 Einwohnern wirtschaftlich sehr stark aufgestellt ist, eine ausgeprägte Kundenorientierung ver-

zeichnet. Mit zwei weiteren Lebensmittelmärkten im südlichen Ortsteil Schirgiswalde wird sich eine vielfälti-

gere Kundenorientierung einstellen, die zu einer Umverteilungsquote von 15% und einem prognostizierten 

Umsatzrückgang von 0,65 Mio. € intensive Wettbewerbswirkungen führt. Der Netto-Markt ist zukünftig stär-

ker auf den Stadtteil Kirschau ausgerichtet. Ungeachtet der Wettbewerbseffekte ist zukünftig mit einer be-

treibertypischen Wirtschaftlichkeit zu rechnen, weshalb keine existenziellen Wirkungen auf den Lebensmit-

telmarkt induziert werden.  

Die weiteren Anbieter in Schirgiswalde-Kirschau, wie ein Getränkemarkt, sind mit Umverteilungen von 

jeweils ca. 3% im Ortskern Schirgiswalde und bei den sonstigen Anbietern nur marginal betroffen.  

Der Vollsortimentsbedarf wird aktuell ausschließlich in den EDEKA-Märkten in den umliegenden Gemein-

den abgedeckt. Die Bevölkerung von Schirgiswalde-Kirschau kauft hierbei zunächst in den EDEKA-Märk-

ten in Wilthen und Sohland an der Spree ein. Folglich sind diese beiden Standorte von der stärkeren 

Kaufkraftbindung in Schirgiswalde-Kirschau mit einer Umverteilungsquote von jeweils vergleichbaren 15% 

und daraus resultierenden Umverteilungseffekten von 1,3 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € besonders betroffen. Beide 

Märkte wurden vor einem Jahr modernisiert, weisen größere Verkaufsflächen als der EDEKA-Markt am Pro-

jektstandort auf und werden laut der Firma EDEKA auch weiterhin bestehen. So ist der geplante  

EDEKA-Markt auf die Nachfrage Schirgiswalde-Kirschau ausgerichtet, so dass es keine wesentlichen Über-

schneidungen in den künftigen Einzugsgebieten gibt. Alle drei EDEKA-Märkte müssen sich auf ihre örtlichen 

Versorgungsfunktionen konzentrieren. 

Für die Märkte von Penny und Netto Marken-Discount in Wilthen und Sohland an der Spree werden 

durch die stärkere Discountausrichtung geringere Umverteilungsquoten von 8% bzw. 9% erwartet. Der 

Penny-Markt in Sohland an der Spree präsentiert sich durch die Lage an der Bundesstraße, der Nähe zum 

Bahnhof und den Kopplungseffekten mit dem gegenüberliegenden Getränkemarkt als wettbewerbsfähig. 

Dies gilt adäquat für den Netto-Markt im Ortskern Sohland an der Spree mit ergänzenden Anbietern sowie 

dem gerade wiedereröffneten Netto-Markt nach Umgestaltung in Wilthen. Bei Umverteilungen von  

0,4 Mio. € bzw. 0,3 Mio. € können existenzielle Auswirkungen ausgeschlossen werden.  

In den östlichen Ortsteilen der Stadt Schirgiswalde-Kirschau gibt es Überschneidungen in den Einzugsge-

bietszonen mit den beiden Märkten von NETTO und Netto Marken-Discount in Cunewalde, welche un-

weit der Stadtgebietes von Schirgiswalde-Kirschau liegen. Durch die stärkere Kaufkraftbindung des Projekt-

vorhabens im Stadtgebiet, werden die beiden Märkte jeweils rd. 0,3 Mio. € Umsatz verlieren. Die beiden 

Märkte in Cunewalde können von der Pkw-Frequenz der B96 profitieren, so dass auch weiterhin eine aus-

reichende Nachfrageplattform für die beiden Märkte vorhanden ist.  

Die beiden Märkte von ALDI und EDEKA in Oppach werden durch die größere Entfernung in geringerem 

Maße vom Projektvorhaben betroffen sein. Die Umverteilungen ergeben sich einerseits durch bestehende 

Kundenbindungen der Oppacher Märkte im südöstlichen Stadtgebiet von Schirgiswalde-Kirschau und durch 

Pendlerverflechtungen in Richtung Ebersbach-Neugersdorf oder Zittau. Bei Umverteilungen von 7% bis 8% 

und einem prognostizierten Umsatzrückgang von 0,25 Mio. € bzw. 0,30 Mio. € können keine städtebaulich 

negativen Auswirkungen abgeleitet werden.  

In Steinigtwolmsdorf existiert mit nah&gut ein klassischer Nahversorger im Ort. Die dortige Bevölkerung 

wird auch weiterhin den Grundbedarf in diesem Markt abdecken und darüber hinaus stärker die Angebote in 

Neukirch/Lausitz wahrnehmen, welche in geringerer Zeit im Vergleich zum Projektstandort zu erreichen 

sind. Die Umverteilungen bleiben mit einer Umverteilungsquote von 3% (0,1 Mio. €) somit auf geringem Ni-

veau.  
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Dies gilt adäquat für den Netto-Markt in Großpostwitz. Dieser steht vor allem durch Pendlerverflechtungen 

nach Bautzen im Wettbewerb mit den geplanten Märkten in Schirgiswalde-Kirschau.  

Für alle weiteren Standorte verbleiben aufgrund der Entfernung und unterschiedlichen Versorgungsfunkti-

onen die Umsatzumverteilungsquoten bei maximal 3% und werden folglich keine existenziellen Wirkungen 

induzieren.  

In Abschnitt 4 wurde deutlich, dass 82,9% der sozialversicherungspflichtig angestellten Arbeitnehmer aus 

dem Stadtgebiet auspendelt. Pendlerverflechtungen gibt es vor allem in Richtung Bautzen, aber auch 

nach Bischofswerda, Löbau, Ebersbach-Neugersdorf oder Zittau. Gerade Lebensmitteleinkäufe werden 

auf dem Arbeitsweg erledigt, insbesondere wenn es keine attraktiven Angebote wie aktuell in Schirgiswalde-

Kirschau gibt. In einer vorsichtigen Prognose wird davon ausgegangen, dass rd. 10% des Gesamtumsatzes 

des Vorhabens (rd. 1,1 Mio. €) durch stärkere Einkäufe vor Ort der Pendler gebunden werden können. Da 

es sich um eine Vielzahl an Standorten handelt, ist eine standortgenaue Zuordnung in Bautzen, Bischofs-

werda, Ebersbach-Neugersdorf oder Zittau nicht möglich. In jedem Fall werden die Umverteilungen für die 

einzelnen Anbieter auf marginalem Niveau verbleiben.  

Abschließend ist für die Prognoseumsätze von 0,8 Mio. € bei Nonfood II-Sortimenten zu konstatieren, 

dass sich diese auf eine Vielzahl von Sortimenten und Anbieter aufteilen und eine einzelbetriebliche oder 

standortbezogene Ausweisung von Umsatzumverteilungseffekten modelltheoretisch nicht möglich ist.  
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9.3. Kompatibilität mit den städtebaulichen Entwicklungszielen zum Einzelhandel 

in der Stadt Schirgiswalde und im grundzentralen Verbund Oberland / 

Auswirkungen des Vorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

wohnungsnahe Versorgung  

Für die städtebauliche Bewertung des Vorhabens ist entscheidend, ob durch die induzierten Umsatzumlen-

kungseffekte zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt oder die Nahversorgung in 

Wohngebieten gefährdet werden. Diese negativen Effekte sind zu unterstellen, wenn infolge des Vorhabens 

Betriebe geschlossen werden, die für die Funktionsfähigkeit bestehender Versorgungszentren oder die woh-

nungsnahe Versorgung wichtig sind, ohne dass adäquate Nachnutzungen realisiert werden können.  

Aus der vorstehenden Modellrechnung lassen sich zwar wettbewerbliche, aber keine schädlichen städte-

baulichen Auswirkungen ableiten. Detaillierter lassen sich diesbezüglich die Ergebnisse wie folgt beschrei-

ben: 

Verkaufsflächenanteil der nicht nahversorgungsrelevanten Sortimente bleibt unterhalb von 10%  

■ Nahversorgungsrelevante Sortimente sind vor allem die Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere 

für die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln. Das Angebotskonzept der beiden 

Lebensmittelmärkte konzentriert sich fast ausschließlich auf nahversorgungsrelevante Sortimente, 

auf Food- und Nonfood I-Sortimente entfallen mehr als 90% der Verkaufsfläche. 

■ Folglich liegt der Anteil der Nonfood II-Sortimente31 bei den Lebensmittelmärkten nach Angaben des 

Auftraggebers bei weniger als 10 % der Gesamtverkaufsfläche.  

 

Projektstandort ist Teil des zentralen Versorgungsbereichs Schirgiswalde und trägt zur Stärkung 

des zentralen Versorgungsbereichs bei 

■ Der Projektstandort befindet sich im zentralen Versorgungsbereich Schirgiswalde. Mit dem moder-

nen Vollsortimenter und Lebensmitteldiscounter wird der zentrale Versorgungsbereich nachhaltig 

gestärkt. So wird das Projektvorhaben perspektivisch der Magnetstandort im Ortskern sein, von dem 

auch die weiteren kleineren Anbieter im Umfeld profitieren können.  

■ Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes des grundzentralen Verbunds wurde bereits die Ansiedlung 

des EDEKA-Marktes am Projektstandort positiv bewertet und deutlich gemacht, dass der ALDI-Markt 

in Wilthen keine mittel- bis langfristige Perspektive hat. Mit dem jetzigen Projektvorhaben werden 

zwei Lebensmittelmärkte in die städtebaulich gewünschten Zentrenstruktur integriert.  

■ Weiterhin wird das unter Denkmalschutz stehende Gebäude am Projektstandort saniert und durch 

ergänzende Anbieter (kein Handel) aufgewertet.  

 

Qualifizierung der Nahversorgung in Schirgiswalde-Kirschau sowie im weiteren grundzentralen Ver-

bund Oberland 

■ Neben der Stärkung des Zentrums von Schirgiswalde ist mit dem Vorhaben auch eine Qualifizierung 

der wohnungsnahen Versorgung im Ortsteil Schirgiswalde sowie der wohnortnahen Versorgung im 

weiteren Stadtgebiet von Schirgiswalde-Kirschau verbunden.  

 

31  Nonfood II-Waren umfassen in Lebensmittelmärkten alle Produkte, die keine Lebensmittel (Food-Waren) und auch nicht nahversorgungsrele-

vant (Nonfood I-Waren) sind. Unter Nonfood II-Waren fallen somit u.a. Haus- und Heimtextilien, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, die in wö-

chentlich wechselnden Aktionen angeboten werden. Die angebotenen Waren sind dabei im Gegensatz zum Fachhandel dem Discountbereich 

zuzuordnen. 
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■ So gibt es aktuell nur einen Lebensmitteldiscounter am nördlichen Ortsrand von Kirschau im gesam-

ten Stadtgebiet. Mit zwei modernen Lebensmittelmärkte kann das Nahversorgungsangebot nachhal-

tig qualifiziert werden.  

■ Qualifiziert wird insgesamt auch das Nahversorgungsangebot im grundzentralen Verbund. Der ALDI-

Markt zeigt sich nicht mehr als moderner Nahversorger am bisherigen Standort, so dass mit der Ver-

lagerung und Erweiterung des Marktes eine Aufwertung gegeben ist.   

 

Stärkere legitime Eigenbindung im nahversorgungsrelevanten Bereich im Stadtgebiet Schirgis-

walde-Kirschau 

■ Das Vorhaben ist auf das Stadtgebiet von Schirgiswalde-Kirschau ausgerichtet, wie aus Abschnitt 7 

deutlich wurde. Bisher fließen bei den nahversorgungsrelevanten Sortimenten ca. 11,1 Mio. € aus 

dem Einzugsgebiet ab, da es in der Stadt mit über 6.000 Einwohnern nur einen NETTO-Discounter 

gibt.  

■ Bei einem Kaufkraftabfluss von 11,1 Mio. € könnte selbst die gesamte Umsatzerwartung bei nahver-

sorgungsrelevanten Sortimenten des Planvorhabens von 10,6 Mio. € aus einer zusätzlichen Nach-

frageabschöpfung vor Ort erschlossen werden. Allerdings sind auch Umverteilungen von ca. 

0,8 Mio. € durch das Projektvorhaben im Einzugsgebiet Schirgiswalde-Kirschau zu erwarten. Wird 

dies berücksichtigt, ergibt sich nach Realisierung des Vorhabens ein Gesamtumsatz der nahversor-

gungsrelevanten Sortimente Lebensmittel, Drogeriewaren und Heimtierbedarf von 17,9 Mio. €. Somit 

errechnen sich eine zukünftige Bindungsquote von 93% für die Stadt Schirgiswalde-Kirschau, wobei 

auch weiterhin 1,33 Mio. € in andere Gemeinden abfließen.  

■ Das Vorhaben kann somit legitim bisher abfließende Kaufkraft nach Schirgiswalde-Kirschau zurück-

holen, ohne ein Einzugsgebiet über das Stadtgebiet hinaus zu generieren.  

 

Allumfassend sehr gute Erreichbarkeit des Standorts 

■ Durch die fußläufige Erreichbarkeit zum Bahnhof und drei Bushaltestellen im Umfeld, der Lage an 

der Verkehrsachse Sauerstraße und Fußwegen entlang der umliegenden Straßen ist eine gute Er-

reichbarkeit des Standorts gegeben.  

■ Die geplanten 171 Stellplätze sichern die Erreichbarkeit der Lebensmittelmärkte ab.  

 

Zusätzlicher gebietsfremder Verkehr wird im Stadtgebiet nicht induziert 

■ Durch die zentrale Lage im Ortsteil Schirgiswalde, der Ausrichtung auf die örtliche Bevölkerung und 

der guten Erreichbarkeit aus dem gesamten Stadtgebiet wird kein zusätzlicher gebietsfremder Ver-

kehr induziert.  

■ Vielmehr kann durch die stärkere Kaufkraftbindung innerhalb der Stadt Schirgiswalde-Kirschau an 

einem städtebaulich integrierten Standort ein Beitrag für eine Reduzierung des motorisierten Indivi-

dualverkehrs geleistet werden. Die Verkehrsbelastung in die umliegenden Gemeinden des grund-

zentralen Verbunds nimmt ab. 

 

Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgung in der Stadt Schir-

giswalde-Kirschau und umliegender Städte sind auszuschließen 

■ Das Vorhaben trägt zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Schirgiswalde bei.  

■ Abseits des bisherigen ALDI-Marktes in Wilthen, welcher mittel- bis langfristig keine Perspektive hat 

und in rückwärtiger Lage zum HZO-Einkaufszentrum nicht wesentlich zur Frequenz beiträgt, sind 

keine existenziellen Wirkungen durch das Projektvorhaben zu erwarten. Der Ortskern in Wilthen wird 
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mit dem modernen EDEKA-Vollsortimenter mit 1.750 m² sowie den ergänzenden Anbietern im HZO 

und im weiteren Umfeld weiterhin seine Versorgungsfunktionen erfüllen können. Eine Gefährdung 

als zentraler Versorgungsbereich ist durch die ALDI-Verlagerung nicht gegeben. 

■ Die Umverteilungswirkungen auf die weiteren zentralen Versorgungsbereiche verbleiben auf einem 

Niveau ohne städtebauliche Relevanz. Der EDEKA-Markt in Sohland an der Spree wird mit 1.600 m² 

Verkaufsfläche auch zukünftig wettbewerbsfähig sein. Eine Beeinträchtigung der Versorgungsfunk-

tion als zentraler Versorgungsbereich ist auch für den Ortskern Sohland an der Spree auszuschlie-

ßen. 

■ Auch aus den Umverteilungen gegenüber den weiteren Standorten lassen sich keine städtebaulich 

negativen Wirkungen ableiten.  

 

Das Vorhaben trägt zu einer verbesserten und ausgewogeneren Nahversorgung im grundzentralen 

Verbund bei: 

■ Als geeignetes Kriterium für einen ausgewogenen Versorgungsstruktur durch Lebensmittelmärkte im 

grundzentralen Verbund kann deren Verkaufsflächenbesatz in Relation zum jeweils örtlichen Bevöl-

kerungspotenzial herangezogen werden. Dieses ist in einem zweiten Bewertungsschritt bundesdeut-

schen Vergleichswerten gegenüberzustellen. 

■ Der Flächenbesatz der Gemeinden Schirgiswalde-Kirschau, Wilthen und Sohland an der Spree nach 

Umsetzung des Planvorhabens veranschaulicht nachstehende Tabelle. Zusätzlich aufgenommen ist 

die westlich außerhalb des Untersuchungsraumes gelegene Gemeinde Neukirch/Lausitz, so dass 

insgesamt der Flächenbesatz für den grundzentralen Verbund "Oberland" erfasst wird.

 

■ Die Verkaufsflächensumme durch Lebensmittelmärkte in den drei wettbewerbsrelevanten Gemein-

den differiert zwischen 2.550 m² (Wilthen) bis 3.210 m² (Schirgiswalde-Kirschau).  

■ In Relation zum jeweils örtlichen Bevölkerungspotenzial (Stand 31.12.2022) zeigt sich jedoch eine 

relativ einheitliche Versorgungssituation. Wilthen und Schirgiswalde-Kirschau würden demzufolge 

jeweils über vergleichbare 528 m² je 1.000 Personen bzw. 530 m² je 1.000 Personen verfügen, in 

Sohland an der Spree liegt der Wert mit 485 m² je 1.000 Personen nur leicht niedriger. 

■ Bundesdurchschnittlich stehen Lebensmittelmärkte mit einem Flächenbesatz von 408 m² je 1.000 

Personen zur Verfügung, dabei ist zu beachten, dass der Bundesdurchschnitt einen Referenz- oder 

Orientierungswert, jedoch keinen Zielwert darstellt. 32    

 

32 Die bundesdurchschnittliche Ausstattungskennziffer ist als Referenzwert, keinesfalls aber als Zielwert anzusehen. Ein Bundesdurchschnitt 
schließt sowohl eine hohe Ausstattung in zentralen Orten als auch ländliche Regionen mit sehr geringer bis fehlender Ausstattung ein.  

Bevölkerung Anzahl VKF gesamt 
VKF je 

Objekt 

Personen je 

Objekt

VKF je 1.000 

Personen 

DICHTE-

INDEX 

abs. abs. in m² in m² abs. in m² in %

Lebensmittelbetriebsformen gesamt

Vergleichsbasis Bundesrepublik 
1;2

84.358.845 28.850 34.400.000 1.192 2.924 408 100

Schirgiswalde Kirschau 6.057 3 3.210 1.070 2.019 530 130

Wilthen 4.827 2 2.550 1.275 2.414 528 129

Sohland an der Spree 6.552 3 3.178 1.059 2.184 485 119

Neukirch/Lausitz
3

4.770 4 3.040 760 1.193 637 156

VKF = Verkaufsfläche
1) Quelle: EHI Retail Institut, Handel aktuell 2023

2) Definition: Großer Supermarkt 2.500 bis 4.999 m²; SB-Warenhaus ab 5.000 m² ; Supermarkt 400 - 2.500 m²; Discounter entsprechend Angebotsstrategie

Region

3) Verkaufsflächen der Lebensmittelmärkte von Neukirch/Lausitz (außerhalb Untersuchungsraum) gemäß Handelsatlas für den Freistaat Sachsen, Ausgabe 2022
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■ Die drei Gemeinden Wilthen, Sohland an der Spree und Schirgiswalde-Kirschau verfügen somit zu-

künftig über einen leicht überdurchschnittlichen Besatz 119% bis 129% des Bundesdurchschnittes, 

ohne Flächendominanz in einer einzelnen Gemeinde. 

■ Neukirch/Lausitz verfügt zwar in der Verkaufsflächensumme der ortsansässigen vier Lebensmittel-

märkte über eine vergleichbare Größenordnung von ca. 3.040 m², infolge der geringeren Bevölke-

rungszahl errechnet sich jedoch eine höher Ausstattungskennziffer, der Dichte-Index erreicht aktuell 

einen Wert von 156.  

 

Das Vorhaben ist mit wesentlichen Entwicklungszielen des Einzelhandelskonzeptes des grundzent-

ralen Verbunds kompatibel: 

■ Die Ansiedlung des EDEKA-Marktes wurde bereits im Einzelhandelskonzept des grundzentralen 

Verbunds geprüft und aufgrund des bestehenden Versorgungsdefizits in Schirgiswalde-Kirschau und 

der Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Schirgiswalde als städtebaulich positiv 

bewertet.  

■ Dem ALDI-Markt wird durch die rückwärtige Lage im Ortskern Wilthen und die veraltete Immobilie 

bereits im Einzelhandelskonzept keine mittel- bis langfristige Perspektive zugeschrieben, wie in Ab-

schnitt 8.3 ebenso deutlich wurde. Da der Markt durch die rückwärtige Lage auch kaum zur Fre-

quenz am Standort beiträgt, wird eine Verlagerung keine negativen Auswirkungen auf die weiteren 

Anbieter im Ortskern haben.  

■ Für den ALDI-Markt sollte ein alternativer Standort in Wilthen gefunden werden. Das jetzige Projekt-

vorhaben sieht eine Verlagerung in den Ortskern von Schirgiswalde vor, so dass der ALDI-Markt von 

einem städtebaulich gewünschten Standort in einen anderen städtebaulich gewünschten Standort 

verlagert, in jedem Fall aber dem grundzentralen Verbund erhalten bleibt.  

■ Im Entwicklungskonzept werden Entwicklungspotenziale von 1.700 bis 2.700 m² im grundzentralen 

Verbund deutlich. „Hierbei sollte das (begrenzte) Potenzial für Neuansiedlungen prioritär auf jene 

Orte gelenkt werden, die Defizite in der Nahversorgungsstruktur (z.B. räumliche Versorgungslücken, 

qualitative Angebotsdefizite) aufweisen.“ Hierzu ist festzustellen:  

o Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau weist Versorgungsdefizite auf. Das Vorhaben wird unter 

Berücksichtigung der Schließung des bestehenden ALDI-Marktes eine Verkaufsflächenent-

wicklung im grundzentralen Verbund von 1.700 m² umfassen. 

o Bereits im Einzelhandelskonzept wurde die Ansiedlung des EDEKA-Marktes positiv bewer-

tet und auch eine Verlagerung sowie Verkaufsflächenerweiterung des ALDI-Marktes emp-

fohlen.  

o Somit fügt sich das Vorhaben in diese Vorgabe ein.  
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9.4. Landesplanerische Bewertung des Projektvorhabens 

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau wird gemäß der ersten Fortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-

Niederschlesien als Grundzentrum im grundzentralen Verbund „Oberland“ eingeordnet, woraus sich die Zu-

lässigkeit zur Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe „zur Sicherung der verbrauchernahen Versor-

gung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs“ gemäß Ziel 2.3.2.2 ableiten lässt.  

Der Vorhabenstandort befindet sich im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Schirgiswalde in städtebau-

lich integrierter Lage. Damit wird das Ziel 2.3.2.3 unterstützt.  

Das Einzugsgebiet bleibt auf die Stadt Schirgiswalde-Kirschau begrenzt. Eine Ausdehnung des Einzugsge-

bietes über den Nahbereich hinaus ist deshalb auszuschließen, weshalb Ziel 2.3.2.4 erfüllt wird. In den um-

liegenden Städten gibt es vergleichbare Angebotsstrukturen, so dass sich die Bevölkerung auch weiterhin 

zunächst vor Ort versorgen wird. Vielmehr trägt das Vorhaben zur Stärkung der grundzentralen Versor-

gungsfunktion der Stadt Schirgiswalde-Kirschau bei. Mit einer aktuellen Bindungsquote von 43,3% kann die 

Stadt derzeit nicht die grundzentralen Versorgungsfunktionen erfüllen.  

Das Vorhaben trägt zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Schirgiswalde bei und wird 

die Nahversorgung mit zwei modernen Lebensmittelmärkten in Schirgiswalde-Kirschau sowie im grundzent-

ralen Verbund qualifizieren. Städtebaulich negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und 

die Nahversorgung in der Stadt Schirgiswalde-Kirschau können ausgeschlossen werden. Dies gilt ebenfalls 

für die umliegenden Gemeinden, wie aus Abschnitt 9.3 deutlich wurde. Das Vorhaben ist somit ebenfalls mit 

Ziel 2.3.2.5 kompatibel.  

In fußläufiger Entfernung befinden sich der Bahnhof und mehrere Bushaltestellen. Gemäß dem Grundsatz 

2.3.2.6 wird somit eine ausreichende ÖPNV-Anbindung sichergestellt.    
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10. Fazit 

Die vorstehenden Ausführungen und Darstellungen zeigen auf, dass infolge der Ansiedlung von zwei Le-

bensmittelmärkten an der Sauerstraße in Schirgiswalde-Kirschau keine städtebaulich oder raumordnerisch 

relevanten Auswirkungen zu erwarten sind.  

Diese Beurteilung beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren: 

■ Der Projektstandort liegt innerhalb des Ortskerns Schirgiswalde und ist damit Teil eines zentralen 

Versorgungsbereichs.  

■ Mit dem geplanten Vollsortimenter und Lebensmitteldiscounter ist eine Stärkung des zentralen Ver-

sorgungsbereichs verbunden, wovon auch die weiteren inhabergeführten Anbieter im direkten Um-

feld profitieren können.  

■ Durch den Bahnhof und drei Bushaltestellen im Umfeld, der Lage an der Sauerstraße mit 171 Park-

plätzen am Standort sowie Fußwegen an den umliegenden Straßen ist eine allumfassend gute Er-

reichbarkeit gegeben. Damit kann der Standort gemeinsam mit den weiteren Anbietern des zentralen 

Versorgungsbereichs seine wohnungsnahen Versorgungsfunktionen für den Ortsteil Schirgiswalde 

und wohnortnahen Versorgungsfunktionen für die weiteren Ortsteile der Stadt Schirgiswalde-Kir-

schau wahrnehmen.  

■ Aktuell gibt es nur einen Lebensmitteldiscounter mit NETTO am nördlichen Ortsrand von Kirschau in 

der Stadt Schirgiswalde-Kirschau. Das Planvorhaben würde somit wesentlich die Nahversorgung 

verbessern. Derzeit kann die Stadt Schirgiswalde-Kirschau als Teil des grundzentralen Verbunds mit 

einer Bindungsquote von 42,0% und Kaufkraftabflüssen von 11,1 Mio. € bei den projektrelevanten 

Sortimenten Lebensmittel, Drogeriewaren und Heimtierbedarf die grundzentralen Versorgungsfunkti-

onen nicht wahrnehmen.  

■ Das Einzugsgebiet bleibt auf das Stadtgebiet begrenzt und auch nach Realisierung des Vorhabens 

wird Kaufkraft in umliegende Städte abfließen, so dass mit dem Vorhaben in legitimen Maße Kauf-

kraft an die Stadt Schirgiswalde-Kirschau gebunden wird.  

■ Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die Nahversorgung in der Stadt 

Schirgiswalde-Kirschau sowie umliegender Kommunen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Für den bestehenden ALDI-Markt im Ortskern Wilthen besteht unabhängig vom aktuellen Vorhaben 

keine mittel- bis langfristige Perspektive. Durch die rückwärtige Lage im Ortskern Wilthen können die 

weiteren Anbieter auch kaum vom Markt partizipieren, so dass eine Verlagerung keine nachhaltig 

negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich hat.  

■ Der EDEKA-Markt in Wilthen wird mit 1.750 m² genauso wie der in Sohland an der Spree mit 

1.600 m² größer sein als am Projektstandort in Schirgiswalde (1.508 m²). Beide zentralen Versor-

gungsbereiche haben zusammen mit ihren ergänzenden Anbietern eine mittel- bis langfristige Per-

spektive, zukünftige Versorgungsdefizite sind nicht zu erwarten.  

■ Der zukünftige Flächenbesatz durch Lebensmittelmärkte entspricht in Schirgiswalde-Kirschau, 

Wilthen und Sohland an der Spree, gemessen an deren jeweiligen Einwohnerpotenzial, einer relativ 

einheitlichen und im Bundesvergleich leicht überdurchschnittlichen Ausstattung. 

■ Das Vorhaben wird in die gewünschte Standortstruktur des Einzelhandelskonzepts des grundzentra-

len Verbunds Oberland integriert und ist mit wesentlichen Entwicklungszielen kompatibel.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich das Vorhaben in die Versorgungsstruktur von Schir-

giswalde-Kirschau und des grundzentralen Verbunds einordnet. Der zentrale Versorgungsbereich 

Ortskern Schirgiswalde sowie die Nahversorgungsstrukturen der Stadt Schirgiswalde-Kirschau wer-

den damit insgesamt gestärkt. Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

wohnungsnahe Versorgung nach § 11 Abs. 3 BauNVO können somit ausgeschlossen werden.  
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Vorstehendes Gutachten dient als Beurteilungsgrundlage für zukünftige Planungs- und Genehmigungsprozesse. Für Fragen zu unseren Ausar-

beitungen stehen wir Ihnen ebenso gerne zur Verfügung wie für weitere beratende Unterstützung. 
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